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A. Örtliche Bauvorschriften zwischen 
Bauplanungs- und Bauordnungsrecht 

I. Offene Fragen bei der kompetenzrechtlichen Einordnung 
von örtlichen Bauvorschriften 

1. Einleitung und Darstellung des weiteren Vorgehens 

a) Eingrenzung der Themenstellung 

Die heute in der Bundesrepublik geltenden Landesbauordnungen sehen 
die Möglichkeit zum Erlaß von ortsrechtlichen Vorschriften in Ergänzung 
zu den allgemeinen Bestimmungen der Bauordnungen vor1. Die Begriffe, 
mit denen diese Vorschriften in den Landesbauordnungen bezeichnet wer­
den, sind nicht ganz einheitlich. Vor allem verwenden § 76 BauO Bin, § 118 
HBO und § 81 HBauO den von den anderen Landesbauordnungen gewähl­
ten Begriff "örtliche Bauvorschriften" nicht. Zur Vereinfachung der Termi­
nologie soll im folgenden jedoch stets von "örtlichen Bauvorschriften" ge­
sprochen werden, wenn die genannten Vorschriften der Landesbauordnun­
gen gemeint sind. 

Die Rechtsprechung der Oberverwaltungsgerichte hatte sich in der Ver­
gangenheit regelmäßig mit Satzungen über örtliche Bauvorschriften zu be­
schäftigen2. Dies dürfte ein deutlicher Hinweis darauf sein, daß örtliche 
Bauvorschriften als Instrument zur Stadtgestaltung durchaus praktische Be­
deutung haben und dabei häufig auch rechtliche Probleme auftreten3. Deren 
literarische Behandlung beschränkte sich lange Zeit weitgehend auf die je­
weiligen Kommentierungen zu den Landesbauordnungen4. In jüngerer Zeit 
sind nun auch einige Monographien erschienen, die auf ein gestiegenes wis-

§ 73 LBO BW; Art. 91 BayBO; § 76 BauO Bin und § 7 AGBauGB vom 19.12.1987, 
GVB1.1987, S. 2731 f.; § 110 BremLBauO; § 81 HBauO; § 118 HBO; § 56 NBauO; § 81 BauO 
NW; § 86 LBauO Rh.Pf.; § 83 LBO Saarl.; § 82 LBO SI.H. 

2 Siehe dazu die Nachweise im Text zu den einzelnen Sachbereichen. 
3 Zur praktischen Relevanz siehe Jaeger, ZSSD 1979, S. 302. 
4 Siehe insoweit die weiteren Nachweise im Text und im Literaturverzeichnis. 



senschaftliches Interesse hinweisen5. Desweiteren ist das Thema "örtliche 
Bauvorschriften" nicht nur juristisch von Relevanz. Mit ihm beschäftigen 
sich auch andere Disziplinen, etwa der Forschungsbereich "Stadtgestal­
tung"6. 

In der vorliegenden Untersuchung wird es - ohne daß Stellungnahmen 
aus anderen Bereichen ignoriert werden sollen - vor allem um die juristi­
schen Fragestellungen gehen. Ziel der Arbeit kann es nicht sein, die Pla­
nungspraxis darüber zu belehren, ob und in welchen Zusammenhängen der 
Erlaß von örtlichen Bauvorschriften sinnvoll ist. Selbst für die Frage, ob 
durch "planenden Eingriff überhaupt "gestalterische Qualität" erreicht wer­
den kann7, soll keine erschöpfende Antwort gesucht werden8. Aufzuzeigen 
ist vor allem der rechtliche Rahmen, in dem sich der Erlaß von örtlichen 
Bauvorschriften bewegen kann. Ob sich damit stadtgestalterisch anspre­
chende Ergebnisse erzielen lassen, kann nur der entscheiden, der dies in der 
Praxis ausprobiert9. 

Aber auch bei den juristischen Fragestellungen ergeben sich eine Reihe 
von Selbstbeschränkungen. Die vorliegende Untersuchung wird sich auf die 
grundlegenden Probleme konzentrieren und sich dabei vor allem auch sol­
cher Themen annehmen, die zwar schon ausgiebig in allgemeinen Zusam­
menhängen untersucht worden sind, bei denen das Beispiel örtlicher Bau­
vorschriften aber in aller Regel außer Betracht blieb. Genannt seien Pro­
bleme der Auslegung des Art. 28 Abs. 2 GG 1 0 , solche der Begründungs­
pflicht11 und der Abwägungslehre12, sowie die Problematik der Zulässigkeit 
sogenannter dynamischer Verweisungen13. Mit Anspruch auf allgemeine 
Richtigkeit auftretende Lösungskonzepte müssen sich auch an rechtlichen 

5 Keller, Örtliche Bauvorschriften nach Art. 91 BayBO, 1986; Seybold, Bauästhetisches 
Ortsrecht, 1987; Moench / Schmidt, Die Freiheit der Baugestaltung, 1988. 

6 Zum Selbstverständnis dieser Disziplin siehe Jaeger, ZSSD 1979, S. 298. 
7 Siehe Adrian, HbKWP Band 3, S. 363; Klipper, S. 35 ff. 

Sehr skeptisch zur Erreichung gestalterischer Qualität durch Bebauungspläne oder Ge­
staltungssatzungen Pernice, DSt. 1989, S. 383; weiterhin Ortlieb, S. 16 ff. Kritisch auch schon 
Baumeister, S. 266: "Concurrenz und Bedürfnis führen sicherer zur Schönheit als amtliche 
Controle." 

9 Siehe dazu vor allem die Beiträge in Flagge (Hrsg.), Gestaltung und Satzung: Baufreiheit 
oder verordnete Baugestaltung, 1982. Vergleiche auch Bächer, S. 29 f. und Baur, S. 95. 

1 0 Unten B. 
1 1 Unten E II 1 b. 
1 2 Unten E II 2 a. 
1 3 Unten E I 2. 



Instituten bewähren, die gelegentlich bei der Diskussion von Grundsatzfra­
gen etwas außerhalb des juristischen Bewußtseins liegen. Es wird sich in ei­
nigen Fällen die Notwendigkeit zeigen, neuen oder zumindest von der herr­
schenden Meinung abweichenden Lösungsansätzen zu folgen, um auch die 
bei örtlichen Bauvorschriften auftauchenden Probleme angemessen lösen zu 
können. 

Die ausführliche Auseinandersetzung mit grundsätzlichen Problemen 
zwingt dazu, viele weniger wichtige Aspekte etwas im Hintergrund zu belas­
sen. So kann es bei einer monographischen Untersuchung von örtlichen 
Bauvorschriften nicht darum gehen, zu möglichst allen von den Befugnis­
normen in den Landesbauordnungen aufgeworfenen Fragen Stellung zu 
nehmen. Dieser Aufgabe nehmen sich die entsprechenden Kommentare in 
hinreichender Weise an. Auch sollen zwar alle in der Bundesrepublik erlas­
senen Bauordnungen einigermaßen gleichmäßig Berücksichtigung finden. 
Eine Ausnahme gilt aber für die Bauordnungen der Stadtstaaten, weil sich 
dort die schwerpunktmäßig behandelten Fragen der Einschaltung der Ge­
meinden in den Baurechtsvollzug nicht stellen. 

Auf eine geschlossene Darstellung der mit dem Thema "Werbeanlagen" 
verbundenen Probleme wird ebenfalls verzichtet. Die mit diesem Komplex 
zusammenhängenden Fragen sind allerdings auch im Zusammenhang mit 
örtlichen Bauvorschriften vielschichtig14. Ein "Erkenntnistransfer" aus dem 
Bereich Werbeanlagen auf das Recht allgemeiner baulicher Anlagen ist 
aber meistens nicht möglich. Dazu sind die dort angebotenen Lösungen an­
gesichts der unterschiedlichen Arten von Werbeanlagen oft zu spezifisch. 
Soweit aus Stellungnahmen in Literatur und Rechtsprechung jedoch all­
gemeine Erkenntnisse gezogen werden können, soll dies an den entspre­
chenden Stellen geschehen. 

Umgekehrt sind die Aussagen, die in dieser Untersuchung allgemein 
meist am Beispiel von Satzungen über Anforderungen an Gebäude getrof­
fen werden, auf Satzungen für Werbeanlagen übertragbar. Zwar taucht im 
Zusammenhang mit der Frage der Anwendung baurechtlicher Bestimmun­
gen auf Werbeanlagen oft sehr schnell die Frage auf, ob und inwieweit es 
sich hierbei um bauliche Anlagen handelt15. Gerade diese Frage spielt aber 
bei örtlichen Bauvorschriften keine Rolle. Anforderungen an Werbeanlagen 

Siehe Engelmann, Der baurechtliche Verunstaltungsbegriff bei Anlagen der Außen­
werbung, 1986; Simon, WiVerw. 1983, S. 194 f., ders., BayBO, Art. 91 Rn. 5 ff., jeweils m. w. N. 

1 5 Instruktiv dazu Kersting, VerwRundschau 1982, S. 84 ff. 



sind von den Befugnisnormen zum Erlaß von örtlichen Bauvorschriften ex-
pressis verbis vorgesehen16, es kommt nicht darauf an, ob es sich um eine 
bauliche Anlage handelt oder nicht. 

Keine gesonderte Darstellung erfahren schließlich auch die historischen 
Vorläufer der heutigen Bestimmungen über örtliche Bauvorschriften17. 
Auch dieser Verzicht dient vor allem der Übersichtlichkeit, denn bei einer 
geschichtlichen Darstellung müßte noch stärker als heute nach den unter­
schiedlichen landesrechtlichen Bestimmungen differenziert werden. Ge­
schichtliche Entwicklungen werden deshalb nur dort dargestellt, wo sie im 
Zusammenhang mit der Auslegung des heutigen Rechts relevant sind. 

b) Zum Gang der Untersuchung 

Die Befugnis zum Erlaß von örtlichen Bauvorschriften steht in einer Art 
Spannungsfeld zwischen zwei nach überwiegender Auffassung nebeneinan­
der stehenden und grundsätzlich voneinander zu trennenden Bereichen, und 
zwar auf der einen Seite dem Städtebaurecht oder genauer Bauplanungs­
recht und auf der anderen Seite dem Bauordnungsrecht. Während die Bau­
leitplanung eine Aufgabe ist, die die Gemeinde zumindest aufgrund einfach­
gesetzlicher Anordnung in eigener Verantwortung wahrzunehmen hat (§ 2 
Abs. 1 S. 1 BauGB) und die im allgemeinen zum Bereich der "Wohlfahrts­
pflege" gezählt wird, wird das Bauordnungsrecht immer noch vor allem als 
Gefahrenabwehrrecht verstanden18. Dies scheinen die Landesbauordnungen 
dadurch zu bestätigen, daß sie unisono in ihrer allgemeinen Generalklausel 
den Satz an die Spitze stellen, daß bauliche Anlagen die öffentliche Sicher­
heit und Ordnung nicht gefährden dürfen19. 

Allerdings gehören aus der Sicht der Praktiker in den gemeindlichen Pla­
nungsämtern beide Befugnisse zusammen. Die Gestaltungsvorschriften 
werden in der Regel nach § 9 Abs. 4 BauGB in den Bebauungsplan aufge­
nommen, häufig ohne daß man den Eindruck hätte, daß den verschiedenen 

Vgl. nur Art. 91 Abs. 1 Nr. 1 BayBO: "... über besondere Anforderungen an die äußere 
Gestaltung baulicher Anlagen und an Werbeanlagen..." 

1 7 Der Versuch einer solchen Darstellung findet sich z. B. bei Keller, S. 4 ff. Instruktiv 
Baumeister, S. 261 ff., besonders zu den Preußischen Verunstaltungsgesetzen Baltz / Fischer, S. 
176 ff.; Oelker, S. 158 ff.; Heine, S. 73 ff. 

1 8 Grosse-Suchsdorf / Schmaltz / Wiechert, Vorb. Rn. 23; Proksch, S. 163; Förster / 
Grundei/Steinhoff/Dageförde/Wilke, Einführung, S. 3. 

1 9 §§ 3 Abs. 1 S. 1 LBO BW, BauO Bin, BremLBauO, HBauO, HBO, BauO NW, LBauO 
Rh.Pf., LBO Saarl., LBO SI.H.; Art. 3 Abs. 1 S. 1 BayBO; § 1 Abs. 1 S. 1 NBauO. 



Rechtsgrundlagen irgendwelche Bedeutung beigemessen wird. Der Erlaß 
von Bebauungsplänen und der von örtlichen Bauvorschriften ist in der Pra­
xis der meisten Gemeinden ein weitgehend einheitliches Instrument für die 
Beeinflussung der baulichen Gestaltung des Gemeindegebietes. Dabei er­
scheinen die erlassenen örtlichen Bauvorschriften oft als weniger wichtiges 
Beiwerk des eigentlichen Bebauungsplans, das bei Satzungserlaß ohne 
größere Diskussionen mitbeschlossen wird20. 

Aber nicht nur die Planungspraxis sondern auch die Juristen tun sich 
schwer, aus der Trennung zwischen Bauplanungs- und Bauordnungsrecht 
überzeugende Folgerungen zu ziehen. So entsprechen einige Festsetzungen, 
die üblicherweise in örtlichen Bauvorschriften getroffen werden, den nach 
Art. 9 Abs. 1 BauGB möglichen Festsetzungen im Bebauungsplan21. Die 
dafür vorgebrachten Erklärungsversuche überzeugen vielfach nicht. Umge­
kehrt werden Probleme in die Auslegung des einfachen Rechts hineingetra­
gen, die sich bei unbefangener Lektüre des Gesetzestextes nicht ergeben, 
aber aus kompetenzrechtlichen Gründen folgen sollen22. 

Gerade die kompetenzrechtliche Einordnung ist nun vorgreiflich für eine 
Reihe von anderen Fragen, die sich im Zusammenhang mit dem Erlaß von 
örtlichen Bauvorschriften stellen. So läßt sich etwa das vor allem in Bayern 
kontrovers behandelte Problem, ob die Satzungen nach Art. 91 BayBO im 
"eigenen" oder "übertragenen" Wirkungskreis erlassen werden, kaum sinn­
voll diskutieren, wenn nicht feststeht, ob es sich nicht schon deshalb um eine 
Materie des übertragenen Wirkungskreises handeln muß, weil es sich beim 
Bauordnungsrecht wegen der Aufteilung des Baurechts nur um "Polizei­
recht" handeln kann. Betont man etwa die Herkunft der örtlichen Bauvor­
schriften aus dem Bauordnungsrecht, kommt man zum übertragenen, sieht 
man eher die Verwandtschaft mit der Bauleitplanung zum eigenen Wir­
kungskreis. Deshalb wird zunächst die Frage des Umfangs von Bundes- und 
Länderkompetenzen im Baurecht erörtert. Erst im Anschluß hieran kann 
auf die Rolle der Gemeinden bei der Ausübung der Befugnis zum Erlaß von 
örtlichen Bauvorschriften vor dem Hintergrund des Art. 28 Abs. 2 GG und 
damit auch auf die Frage des Wirkungskreises eingegangen werden. 

Nach dieser verfassungsrechtlichen Grundlegung soll dann auf der Ebene 
des einfachen Rechts schwerpunktmäßig das Verhältnis zwischen den An-

Kritisch dazu Kuhn, DVB1.1968, S. 498. 

Siehe dazu unten A I 2 a cc. 

Siehe dazu unten A I 2 b cc. 



forderungen der gestaltungsrechtlichen Generalklauseln und den Bestim­
mungen über den Erlaß von örtlichen Bauvorschriften erörtert werden. Da­
nach können abschließend die verfahrensrechtlichen und materiellrechtli­
chen Anforderungen dargestellt werden. 

2. Die einzelnen Regelungsbereiche örtlicher Bauvorschriften 
und ihre kompetenzrechtliche Einordnung 

a) Die "baugestalterischen" Vorschriften 

aa) Begriff 

Die Landesbauordnungen enthalten als ersten möglichen Regelungs­
bereich für örtliche Bauvorschriften den Erlaß von "besonderen Anforde­
rungen an die äußere Gestaltung von baulichen Anlagen oder Werbean­
lagen"23. Diese Befugnis wurde vereinzelt als solche zum Erlaß von "Bau­
ästhetischem Ortsrecht" in Form von "gebietsbezogener Gestaltungspflege" 
bezeichnet24. Eine solche Bezeichnung verengt jedoch von vornherein den 
Anwendungsbereich der Befugnis auf einen möglichen Teilaspekt, nämlich 
den Schutz der Bauästhetik. Anforderungen an die äußere Gestaltung sind 
aber auch aus anderen Gründen zumindest denkbar. So sind etwa schon 
örtliche Bauvorschriften aufgrund der genannten Bestimmungen erlassen 
worden, die Werbeanlagen mit Ausrichtung auf Bundesfernstraßen auszu­
schließen, um die Sicherheit des Verkehrs zu gewährleisten25. Für die Be­
schränkung von Dachantennen werden von den Gemeinden teilweise fern-
melderechtliche oder medienpolitische Gründe ins Feld geführt26. Weiterhin 
hatten sich die Oberverwaltungsgerichte wiederholt mit Problemen der Auf­
gabe der Flachdachbauweise zu befassen. Örtliche Bauvorschriften, in denen 
zunächst Flachdächer zwingend vorgeschrieben waren, wurden dahingehend 
geändert, daß auch geneigte Dächer zulässig sein sollten, weil sich die Flach­
dachkonstruktionen als untauglich und die Flachdächer als undicht erwiesen 

^ § 73 Abs. 1 Nr. 1 LBO BW; Art. 91 Abs. 1 Nr. 1 BayBO; § 76 Abs. 7 BauO Bin; § HO 
Abs. 1 Nr. 1 BremLBauO; § 81 Abs. 1 Nr. 5 HBauO; § 118 Abs. 1 Nr. 1 HBO; § 81 Abs. 1 Nr. 
1 NWBauO; § 56 Nr. 1 NBauO; § 86 Abs. 1 Nr. 1 LBauO Rh.Pf.; § 83 Abs. 1 Nr. 1 a LBO 
Saarl.; § 82 Abs. 1 Nr. 1 LBO SI.H. Im folgenden werden vor allem die Anforderungen an 
bauliche Anlagen diskutiert. 

2 4 Seybold, S. 31 ff. 
2 5 Vergleiche die Nachweise bei Beckmann, WRP 1978, S. 694; Vogel, BayVBL 1978, S. 587. 
2 6 Hermann, S. 37 ff. 



hatten27. Da die Planänderungen offensichtlich auf Wunsch der Mehrzahl 
der betroffenen Eigentümer und weniger oder überhaupt nicht aus gestalte­
rischen Gründen erfolgte, sah sich allerdings das OVG Lüneburg veranlaßt, 
die fragliche Änderungssatzung mangels eines "städtebaulichen Anliegens" 
für nichtig zu erklären28. In einem sehr ähnlich gelagerten Fall kam dagegen 
der BWVGH zu der Auffassung, daß für die äußere Gestaltung baulicher 
Anlagen nicht nur ästhetische Gründe eine Rolle spielen, sondern auch son­
stige bauordnungsrechtliche Gesichtspunkte29. Die Rechtslage war in beiden 
Fällen vergleichbar. Zwar enthält § 73 LBO BW - anders als die LBO SI.H. -
den Passus "im Rahmen dieses Gesetzes" für die Beschreibung des zulässi­
gen Regelungsumfanges örtlicher Bauvorschriften, und verweist damit auf 
die Generalklausel, die den Schutz der öffentlichen Sicherheit und Ordnung 
vorsieht (§ 3 Abs. 1 S. 1 LBO Rh.Pf.)30. Dieser Passus ist jedoch eine Be­
schränkung der nachfolgenden Befugnisse und erklärt sich in seiner jetzigen 
Fassung daraus, den Erlaß von örtlichen Bauvorschriften nicht auf den Ver­
unstaltungsschutz zu beschränken, sondern auch eine "positive Gestaltungs­
pflege" zuzulassen31. Er kann also nicht als ein Argument für die Erweite­
rung der Befugnisse der Gemeinden etwa im Vergleich zur Ermächtigung 
nach der LBO SI.H. verwendet werden. 

Unabhängig von der Frage, inwieweit dem BWVGH oder dem OVG Lü­
neburg zu folgen ist, ob etwa zumindest auch ein ästhetischer Gesichtspunkt 
die Festsetzung mit beeinflussen muß, zeigt dieses Beispiel besonders präg­
nant, daß der Begriff "Bauästhetisches Ortsrecht" zumindest als Arbeitsbe­
griff für eine Untersuchung des Instituts örtliche Bauvorschriften ungeeignet 
ist. Durch ihn wird der mögliche Anwendungsbereich in eine bestimmte 
Richtung festgelegt, der vom Gesetzeswortlaut nicht unbedingt vorgegeben 
ist. Auch die von den meisten Bauordnungen geforderte "baugestalterische 
Absicht", die dem Erlaß von Anforderungen an die äußere Gestaltung zu­
grunde liegen soll32, führt nicht zwingend zur Beschränkung auf bauästheti-

2 7 OVG Lüneburg, Beschluß vom 30.06.1987, BauR 1988, 307 ff.; BWVGH, Beschluß vom 
30.07.1987, BRS Band 47, Nr. 11 S. 35 ff., Urteil vom 07.05.1987, BauR 1988, 310 ff. = BRS 
Band 47 Nr. 12 S. 39 ff.; HessVGH, Beschluß vom 24.09.1987, BauR 1988, S. 312 ff. 

2 8 OVG Lüneburg (Fn. 27), S. 309. 
2 9 BWVGH, Beschluß vom 30.07.1987, (Fn. 27) S. 38. 
3 0 Dies erwähnt auch der BWVGH (Fn. 29). 
3 1 Schlei, LBO BW, § 73 Rn. 2. Zum Begriff der "positiven Gestaltungspflege" siehe 

unten D I. 
3 2 § 73 Abs. 1 Nr. 1 LBO BW; § 76 Abs. 7 BauO Bin; § 110 Abs. 1 Nr. 1 BremLBauO; § 81 

Abs. 1 Nr. 4 HBauO; § 118 Abs. 1 Nr. 1 HBO; § 81 Abs. 1 Nr. 1 NWBauO; § 82 Abs. 1 Nr. 1 



sehe Fragen. Diese Formulierung läßt durchaus Raum für unterschiedliche 
Deutungen. Wenn baugestalterische Anforderungen - denn nichts anderes 
sind Anforderungen an die äußere Gestaltung von Gebäuden - zur Durch­
setzung baugestalterischer Absichten erlassen werden sollen, ist das Rege­
lungsinstrumentarium gleichzeitig auch Regelungsziel und damit mögli­
cherweise gar kein Regelungszweck eindeutig vorgegeben. Verwenden die 
Bauordnungen nur oder zumindest auch den Begriff "städtebauliche Ab­
sichten"33, so läßt sich schon gar nicht von einer zwingenden Beschränkung 
auf Fragen der Bauästhetik ausgehen. Im folgenden wird deshalb nicht von 
"Bauästhetischem Ortsrecht" gesprochen. Stattdessen wird der Begriff "bau­
gestalterische Vorschriften" verwendet. 

bb) Die Verfolgung "städtebaulicher Absichten" als Kompetenzproblem 

Die einzelnen Landesbauordnungen verwenden für die Umschreibung 
des mit den baugestalterischen Vorschriften zu verfolgenden Ziels - wie 
schon angedeutet - verschiedene Begriffe. Teilweise sprechen sie von "bau­
gestalterischen Absichten"34, § 86 Abs. 1 Nr. 1 LBauO Rh.Pf. verlangt "ge­
stalterische Absichten", Art. 91 Abs. 1 Nr. 1 BayBO "städtebauliche" und 
§ 56 NBauO "baugestalterische oder städtebauliche" Absichten. Aber nicht 
nur die gegenwärtige Terminologie der Landesbauordnungen ist unter­
schiedlich. Aufgrund einiger Novellierungen hat sie auch innerhalb der ein­
zelnen Bauordnungen gewechselt. So verwendet § 111 LBO SI.H. vom 
09.02.1967 genau wie heute die BayBO den Begriff "städtebauliche Absich­
ten"35 und § 111 LBO BW vom 06.04.1964 wie heute die LBauO Rh.Pf. den 
der "gestalterischen" Anforderungen36. 

Es läßt sich nicht erkennen, daß mit diesen Gesetzesänderungen die Ab­
sicht verbunden war, eine inhaltüche Änderung herbeizuführen37. Es gibt 
auch keinen Anhaltspunkt dafür, daß die Landesgesetzgeber mit den unter­
schiedlichen Begriffen etwas Unterschiedliches ausdrücken wollten. Der 

LBO SI.H.; § 86 Abs. 1 Nr. 1 LBauO Rh.Pf. und § 83 Abs. 1 Nr. 1 LBO Saarl. sprechen von 
"gestalterischen Absichten". Anders noch § 113 Abs. 1 Nr. 1 LBO Saarl. vom 27.12.1974, 
Amtsblatt 1975, S. 85 ff. 

3 3 Art. 91 Abs. 1 Nr. 1 BayBO; § 56 NBauO. 
34 

Siehe die Nachweise oben Fn. 32. 
3 5 GVB1. S. 51. 
3 6 GBl. S. 151. 
3 7 Siehe Schleswig-Holsteinischer Landtag, Drs. 7/1003, S. 64, zu Nr. 89 a; Baden-

Württembergischer Landtag, Drs. V 5399, S. 27 und S. 42 zu Art. 1 Nr. 72 b. 



Begriff der "städtebaulichen Absicht" geht vor allem zurück auf § 2 der Bau­
gest VO vom 10. November 193638. Diese Vorschrift war bis zum Erlaß der 
Landesbauordnungen in den sechziger Jahren Grundlage für den Erlaß von 
baugestalterischen Vorschriften39. Daß die meisten Landesbauordnungen 
trotzdem den Begriff "städtebauliche Absichten" vermieden und stattdessen 
den nicht sehr klaren40 Ausdruck "baugestalterische Absicht" verwendeten, 
dürfte vor allem darauf zurückzuführen sein, daß "städtebaulich" auf "Städ­
tebaurecht" hinweist und der Begriff "Städtebaurecht" wiederum mehr und 
mehr als Synonym für den Kompetenztitel "Bodenrecht" nach Art. 74 Nr. 18 
GG gebraucht wurde41. 

Die Gesetzgebungskompetenz des Bundes für das Bodenrecht soll jedoch 
abschließend ausgeschöpft sein42. Diese Absicht kommt etwa in den Geset­
zesmaterialien zum neugefaßten § 9 Abs. 4 BBauG 1976 zum Ausdruck. 
Dort wird die Befugnis des § 9 Abs. 4 BBauG 1976 dahingehend erläutert, 
daß die Landesgesetzgeber durch die Möglichkeit, auf Landesrecht beru­
hende Regelungen in den Bebauungsplan aufzunehmen, nicht ermächtigt 
würden, über den Katalog des § 9 Abs. 1 BBauG hinausgehende boden­
rechtliche Festsetzungsmöglichkeiten zu schaffen43. Dem Vorwurf vorzu­
beugen, sich unzulässigerweise in eine vom Bund verfassungsgemäß in An­
spruch genommene Kompetenz einzumischen, dürfte somit ein wesentlicher 
Grund gewesen sein, von der Terminologie der BaugestVO abzuweichen, 
ohne jedoch etwas anderes aussagen zu wollen. 

Auslegungsbemühungen um das Merkmal "städtebauliche Absichten" 
kennzeichnen sich parallel hierzu durch den Versuch, trotz unterschiedli­
chen Wortlauts gegenüber den anderen Bauordnungen zu einer gleichen 
oder ähnlichen Aussage zu kommen. So wird für die BayBO der Versuch 
unternommen, Art. 91 Abs. 1 Nr. 1 BayBO in verfassungskonformer Weise 
im Sinne von "baugestalterischer Absicht" zu interpretieren44. Im Bereich 

RGBl. I S. 938. 
3 9 Seybold, S. 5. 
4 0 Dazu siehe oben A I 2 a aa. 
4 1 Zur Gleichsetzung der Begriffe "Bodenrecht" und "Städtebaurecht" siehe Henke, S. 22 m. 

w. N.; Steiner, Verkehrsplanung, S. 42; von Arnim, in: Schlotterbeck / von Arnim, Einf. Rn. 3; 
Erbguth, Bauplanungsrecht, S. 1 Rn. 2. 

4 2 Gaentzsch, Berliner Kommentar, § 1 Rn. 9; Dyong, Der Landkreis 1971, S. 87; Kummer, 
DÖV 1980, S. 839 Fn. 4; OVG Lüneburg, Urteil vom 19.12.1979, DÖV 1980, S. 837 ff. 

4 3 BT-Drs. 7/2496, S. 41 und S. 71. 
4 4 Koch / Molodovsky / Rahm, Art. 91 Anm. 2.2. Dieser Kommentierung folgt Seybold, 

S.35. 



der NBauO überwiegt die Ansicht, städtebauliche und baugestalterische Ab­
sichten seien nicht scharf voneinander trennbar, da der Städtebau auch die 
Stadtgestaltung einschließe 4 5. Ein Erlaß des Niedersächsischen Sozialmini­
sters von 1975 bemüht sich zwar um eine Definition von baugestalterischen 
und städtebaulichen Absichten46, enthält dann aber die Feststellung, eine 
genaue Abgrenzung sei in der Regel nur schwer möglich47. Für die letztge­
nannte Auffassung läßt sich immerhin anführen, daß die Gestaltung des 
Ortsbildes ein abwägungserheblicher Belang nach § 1 Abs. 5 S. 2 Nr. 4 
BauGB ist und der Schutz des Ortsbildes auch im Nichtplanbereich nach 
§ 34 Abs. 1 S. 2 BauGB und § 35 Abs. 3 Schrägstrich 6 BauGB eine Rolle 
spielt. Der Ansicht, wonach letztlich eine klare Grenzziehung nicht möglich 
sei, scheint auch das O V G Lüneburg zu sein, wenn es in seiner bereits an­
geführten Flachdachentscheidung davon spricht, daß "baugestalterische" Ab­
sichten dann nicht verfolgt würden, wenn kein "städtebauliches" Anliegen 
vorliege48. Es läßt sich daher der Schluß ziehen, daß die Landesbauordnun­
gen trotz zum Teil unterschiedlichen Wortlauts das gleiche Regelungsziel 
für den Erlaß von baugestalterischen Vorschriften vorsehen wollen. Die 
terminologischen Differenzen weisen aber deutlich auf die Unsicherheit be­
züglich der Frage hin, in welchem kompetenzrechtlichen Rahmen sich die 
Landesgesetzgeber bewegen dürfen. Weitgehend liegt den Bauordnungen 
die Auffassung zugrunde, daß die Ziele des Bauplanungsrechts nicht solche 
des Bauordnungsrechts sein dürfen. 

cc) Anforderungen in baugestalterischen Vorschriften 
im Verhältnis zu Festsetzungen nach § 9 Abs. 1 BauGB 

In den meisten Landesbauordnungen werden die in baugestalterischen 
Vorschriften möglichen Anforderungen nur dadurch spezifiziert, daß damit 
solche Anforderungen gemeint sind, die die "äußere Gestaltung" von bauli­
chen Anlagen betreffen49. Präzisierungen enthalten zwar für bauliche Anla­
gen § 56 Nr. 1 NBauO und die meisten anderen Landesbauordnungen im 

4 5 Grosse-Suchsdorf / Schmaltz / Wlechert, § 56 Anm. 6. 
4 6 Runderlaß vom 01.08.1975, abgedruckt bei Burger / Gutschow / Krause, S. 295, Nr. 

4.2.1.: "Städtebauliche Absichten kommen vor allem in Bauleitplänen zum Ausdruck." Weiter­
hin Nr. 4.2.2.: "Baugestalterische Absichten sind Bestrebungen, die vor allem auf eine ästheti­
sche Stadtgestaltung gerichtet sind." 

4 7 Runderlaß Nr. 4.2.3. (Fn. 46). 
4 8 Beschluß vom 30.06.1987, BauR 1988, S. 309. Siehe dazu auch oben A I 2 a aa. 
49 

Siehe die Nachweise oben A I 2 a aa, Fn. 23. 



Hinblick darauf, daß sich Anforderungen an Werbeanlagen auch auf deren 
Art, Größe und Anbringungsort beziehen dürfen50. Auch im Bereich der 
BayBO besteht aber kein Zweifel darüber, daß insofern Anforderungen an 
Werbeanlagen gestellt werden können51. Festlegungen von Dachneigung, 
Gebäude- und Geschoßhöhen, die etwa § 56 Nr. 1 NBauO nennt, sind auch 
im Bereich der anderen Bauordnungen zulässig52. Auf jeden Fall hat kein 
Landesgesetzgeber abschließend umschrieben, was man sich unter Anforde­
rungen an die äußere Gestaltung vorzustellen habe. 

Daraus resultieren gewisse Abgrenzungsschwierigkeiten in bezug auf die 
in § 9 Abs. 1 BauGB und in der BauNVO geregelten bauplanungsrechtli­
chen Festsetzungsmöglichkeiten. Ein gutes Beispiel hierfür ist das Problem, 
ob örtliche Bauvorschriften die Firstrichtung von Gebäuden bestimmen 
können. Der Erlaß von baugestalterischen Vorschriften dient nach allge­
meiner Auffassung zumindest hauptsächlich dazu, eine optisch anspre­
chende Gebietsgestaltung zu erreichen. Die Bestimmung der Firstrichtung 
beeinflußt in wesentlicher Weise den optischen Eindruck eines Baugebie­
tes53, ihre Festlegung wird insofern konsequent als eine Anforderung an die 
äußere Gestaltung im Sinne der genannten Vorschriften der Landesbauord­
nungen aufgefaßt54. Unterschiedlich sind nur die Begründungen, mit denen 
dies im Hinblick auf § 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB gerechtfertigt wird. Teilweise 
wird schlicht der Eindruck erweckt, die Tatsache, daß auch über § 9 BauGB 
die Firstrichtung festgesetzt werden könne, habe nicht weiter zu beunru-

Nach § 73 Abs. 1 Nr. 1 LBO BW gilt dies auch für Automaten. Im übrigen § 76 Abs. 7 
BauO Bin; § 110 Abs. 1 Nr. 1 BremLBauO; § 81 Abs. 1 Nr. 5 HBauO; § 118 Abs. 1 Nr. 1 
HBO; § 56 Nr. 2 NBauO; § 81 Abs. 1 Nr. 1 BauO NW; § 85 Abs. 1 Nr. 1 LBauO Rh.Pf.; § 82 
Abs. 1 Nr. 1 LBO SI.H. 

5 1 Koch / Molodovsky / Rahm, Art. 91 Anm. 2.2. 
5 2 Für die BayBO Simon, Art. 91 Rn. 6 und Koch /Molodovsky /Rahm, Art. 91 Anm. 2.2.; 

für die BauO NW Rößler, S. 485; für die LBO BW Schlotterbeck, in: Schlotterbeck / von 
Arnim, § 73 Rn. 7. 

5 3 Siehe die Abbildungen und Nachweise bei Boeddinghaus, Stadterhaltung, S. 100 Rn. 263. 
5 4 So Moench / Schmidt, S. 43; Schlotterbeck, in: Schlotterbeck / von Arnim § 73 Rn. 7; 

Simon, Art. 91 Rn. 7; Koch / Molodovsky / Rahm, Art. 91 Anm. 2.2.; Grosse-Suchsdorf / 
Schmaltz / Wiecliert, § 56 Rn. 17. Beispiele für die Festlegung der Firstrichtung in örtlichen 
Bauvorschriften finden sich bei Burger / Gutschow / Krause, S. 182. Gegen die Möglichkeit 
der Festlegung der Firstrichtung in enger Anlehnung an die gestaltungsrechtliche General­
klausel Rößler, § 81 S. 485: "nur auf die in § 12 genannten Gegenstände" und im Ergebnis auch 
Gädtke / Böckenförde / Temme, § 81 Rn. 14. Schlichter / Stich / Tittel, § 9 Rn. 6, vertreten 
schließlich die Auffassung, daß die Firstrichtung nur in Bebauungsplänen aufgrund der Vor­
schrift des § 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB und nicht in örtlichen Bauvorschriften festgelegt werden 
könne. 



higen55. Andere scheinen von einer Art Subsidiarität der Festsetzungen in 
örtlichen Bauvorschriften gegenüber Festsetzungen im Bebauungsplan 
auszugehen56. Schließlich werden gleiche Festsetzungen in Bebauungsplänen 
und örtlichen Bauvorschriften für zulässig gehalten oder es wird bezweifelt, 
daß § 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB auch die Firstrichtung betreffe57. 

Daß § 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB auch die Festlegung der Firstrichtung er­
möglicht, ist heute jedoch fast allgemeine Meinung58, und zwar zu Recht, 
denn das Merkmal "Stellung der baulichen Anlage" hätte sonst kaum eine 
praktische Bedeutung. Die Bestimmung, welche Grundstücksteile zu über­
bauen bzw. überbaubar sind, kann bereits durch die Festlegung der Bauli­
nien, Baugrenzen und Bauweise hinreichend erfolgen. Die Festlegung der 
Firstrichtung ist zudem nicht nur ein gestalterisches Mittel, sondern berührt 
auch die Interessen der Nachbarn. Es ist daher anzunehmen, daß die Ge­
meinden in § 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB auch zu deren Festlegung und nicht nur 
zu etwas ermächtigt werden, was sie bereits nach anderen Vorschriften hin­
reichend beeinflussen können. 

Die Frage, ob es denkbar ist, daß etwa die Firstrichtung sowohl durch 
den Erlaß eines Bebauungsplan als auch durch den einer Satzung über bau­
gestalterische Vorschriften festgesetzt werden kann, führt wiederum zum 
Problem der Abgrenzung zwischen Bauplanungs- und Bauordnungsrecht. Es 
stellt sich noch in einigen weiteren Fällen. Ein Beispiel ist die in § 73 Abs. 1 
Nr. 7 LBO BW ausdrücklich vorgesehene, aber auch nach den anderen Lan­
desbauordnungen für zulässig gehaltene Festlegung der Gebäudehöhe5 9. Die 
Festsetzung der Gebäudehöhe ist nach § 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i, V. m. § 16 
Abs. 3 BauNVO auch im Bebauungsplan möglich. Ähnliches gilt für die in 
§73 Abs. 1 Nr. 8 LBO BW vorgesehene Festlegung der Gebäudetiefe. 
Durch die Festsetzung von Baulinien und Baugrenzen nach § 23 BauNVO 
läßt sich der gleiche Effekt erzielen. Zwar kann man sich in der Praxis damit 

So Schlotterbeck, in: Schlotterbeck / von Arnim, § 73 Rn. 7. 
5 6 Simon, Art. 91 Rn. 7: "sofern nicht schon durch Bebauungsplan geschehen". 
5 7 Grosse-Suchsdorf /Schmaltz / Wiechert, § 56 Rn. 17. 
5 8 Schlichter /Stich / Tittel, § 9 Rn. 6; Schmaltz, VR 1983, S. 220; Simon, Art. 12 Rn. 3; 

Zuck, S.134. Geizer wendet sich in Rn. 93 nur gegen die Ansicht, wonach sich der Begriff "Stel­
lung der baulichen Anlage" allein auf die Firstrichtung beziehe. In Rn. 200 hält Geizer aber die 
Festlegung der Firstrichtung aus planerischen (= nicht gestalterischen) Gründen für möglich, 
ebenso Zuck, ebenda. Leichte Zweifel allerdings bei Boeddinghaus, BauR 1987, S. 638, sowie 
bei Grosse-Suchsdorf /Schmaltz / Wiechert (Fn. 57). 

5 9 Zur Zulässigkeit der Festlegung der Gebäudehöhe nach Art. 91 Abs. 1 Nr. 1 BayBO 
siehe Simon, Art. 91 Rn. 7. 



helfen, daß man von der Rechtsgrundlage her zweifelhafte Festsetzungen 
auf jeden Fall in den Bebauungsplan aufnimmt und offen läßt, ob dies auf­
grund von § 9 Abs. 1 oder Abs. 4 BauGB geschieht60. An der grundsätzli­
chen Abgrenzungsproblematik ändert dies aber nichts. 

Als Lösungsmöglichkeit bietet sich wiederum an, daß Bauordnungs- und 
Bauplanungsrecht wegen ihrer unterschiedlichen Zielrichtungen zulässiger­
weise die gleichen Festsetzungsmöglichkeiten vorsehen können61. So ist wohl 
das Argument zu verstehen, die Festsetzung der Gebäudehöhe sei deshalb 
auf beiden Wegen zulässig, weil sie sowohl bodenrechtliche als auch gestal­
terische Qualität habe62. Ist eine solche Begründung jedoch nicht möglich, 
muß entweder § 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB oder der Begriff "besondere Anfor­
derungen an die äußere Gestaltung" aus kompetenzrechtlichen Gründen 
anders interpretiert werden als dies bisher geschehen ist. Unabhängig von 
diesem erst nach Darstellung der Kompetenzabgrenzung lösbaren Problem 
läßt sich allgemein feststellen, daß einige Anforderungen an Gebäude 
sowohl als Anforderung nach § 9 Abs. 1 BauGB als auch in baugestalteri­
schen Vorschriften für denkbar gehalten werden. Dies weist auf eine enge 
Verwandtschaft zwischen Baugestaltungs- und Städtebaurecht hin63. 

b) "Schutzvorschriften" für bestimmte Straßen, Plätze etc. 

aa) Schutzvorschriften und baugestalterische Vorschriften 

Einen zweiten wichtigen Anwendungsbereich für den Einsatz des Instituts 
"örtliche Bauvorschriften" bildet das Aufstellen von "besonderen Anforde­
rungen" zum Schutz bestimmter Bauten, Straßen, Plätze oder Ortsteile64. Zu 
diesem Komplex gehört auch die in § 73 Abs. 1 Nr. 3 LBO BW und § 86 
Abs. 1 Nr. 6 LBauO Rh.Pf. ausdrücklich genannte Möglichkeit der Ein­
schränkung von Antennenanlagen. Diese Vorschriften dienen ebenfalls dem 

w Schmaltz, VR 1983, S. 222. 
6 1 So ausdrücklich etwa Schlotterbeck, in: Schlotterbeck / von Arnim, § 73 Rn. 31. 
6 2 Schmaltz, VR 1983, S. 220; auch Geizer, Rn. 200; Moench / Schmidt, S. 43; "Alte Städte -

alte Dörfer", S. 15 f. 
6 3 Ähnlich Gaentzsch, DSt. 1969, S. 373, wonach baugestalterische Vorschriften einen star­

ken Bezug zum Städtebaurecht haben. 
6 4 § 73 Abs. 1 Nr. 2 LBO BW; Art. 91 Abs. 1 Nr. 2 BayBO; § 110 Abs. 1 Nr. 2 

BremLBauO; § 118 Abs. 1 Nr. 2 HBO; § 56 Nr. 1 NBauO allerdings beschränkt auf den 
Schutz von "Bauten"; § 86 Abs. 1 Nr. 2 LBauO Rh.Pf.; § 83 Abs. 1 Nr. 1 b LBO Saarl.; § 82 
Abs. 1 Nr. 2 LBO SI.H. 



Schutz wertvoller Ortsbilder65. Soweit die anderen Landesbauordnungen 
eine ausdrückliche Ermächtigung nicht enthalten, werden Antennenverbote 
auf die allgemeine Klausel gestützt66. 

Eine wichtige Gemeinsamkeit zwischen Schutzvorschriften und bauge­
stalterischen Vorschriften besteht darin, daß sich die möglichen Festsetzun­
gen weitgehend decken. Beide Arten von Vorschriften können sowohl für 
bestehende als auch für zu errichtende Gebäude erlassen werden. Es ist 
trotzdem aus eigentumsrechtlichen Gründen eine strikte Unterscheidung 
vorzunehmen. Durch Schutzvorschriften sind in weiterem Umfang Be­
schränkungen der Eigentümerbefugnisse möglich. Ein Indiz hierfür ist, daß 
der Gesetzeswortlaut - anders als bei baugestalterischen Vorschriften - auch 
den vollständigen Ausschluß von Werbeanlagen zuläßt67. Weil Schutzvor­
schriften vor allem der Bewahrung historischer Stadtbilder dienen, erschei­
nen Satzungen über Schutzvorschriften eigentumsrechtlich trotzdem in 
vielen Fällen unproblematischer als solche über baugestalterische Vor­
schriften68. 

bb) Schutzvorschriften und Denkmalschutz 

Mit der Ermächtigung zum Erlaß von "Schutzvorschriften" erhalten die 
Gemeinden ein Instrument in die Hand, um zumindest in gewissem Rah­
men in eigener Verantwortung Denkmalschutz zu betreiben69. Daß es sich 
beim Erlaß von Schutzvorschriften um ein Instrument des Denkmalschutzes 
handelt, ergibt sich zum einen daraus, daß die in den Bestimmungen der 
Landesbauordnungen in bezug genommenen "Bauten, Straßen, Plätze und 
Ortsteile von geschichtlicher, künstlerischer oder städtebaulicher Bedeu­
tung"70 auch unter dem Schutz der jeweiligen Landesdenkmalgesetze stehen, 
also die Schutzobjekte identisch sind. Das Denkmalschutzrecht erstreckt 
sich heute nicht mehr nur auf einzelne Bauten, sondern auch auf das sog. 

Schlotterbeck, in: Schlotterbeck / von Arnim, § 73 Rn. 12. 
6 6 Zu Art. 107 Abs. 1 Nr. 2 BayBO a. F. siehe BayVerfGH, Entscheidung vom 27.09.1985, 

NJW 1986, S. 833 ff. 
6 7 Vgl. etwa § 73 Abs. 1 Nr. 2 LBO BW. 
68 

Siehe ausführlich dazu unten, C III 1. 
6 0 Stadler / Baumganner / Wiebel, BayBO, 21/10a Art. 3 Anm. 2.4.; Eberl /Manin /Petzet, 

Erl.DSchG Rn. 39; BayMABl. vom 27.08.1984, Nr. 16 S. 421 ff. 
7 0 So § 73 Abs. 1 Nr. 2 LBO BW; Art. 91 Abs. 1 Nr. 2 BayBO; § 110 Abs. 1 Nr. 2 

BremLBauO; § 118 Abs. 1 Nr. 2 HBO; § 81 Abs. 1 Nr. 2 BauO NW; § 86 Abs. 1 Nr. 2 LBauO 
Rh.Pf.; § 83 Abs. 1 Nr. 1 b LBO Saarl.; § 82 Abs. 1 Nr. 2 LBO SI.H. 



Ensemble71. Zum anderen wird die Denkmaleigenschaft weitgehend durch 
Merkmale konstituiert, die auch Voraussetzungen für den Erlaß von Schutz­
vorschriften sind, nämlich künstlerische, geschichtliche oder städtebauliche 
Bedeutung72. Konsequenterweise bestimmt sich die Auslegung der entspre­
chenden Merkmale für den Bereich der Schutzvorschriften in Anlehnung an 
das Denkmalschutzrecht73. 

Zum zweiten ergibt sich die enge Verwandtschaft mit dem Denkmal­
schutzrecht daraus, daß sich die Art des Schutzes teilweise entspricht. Die 
meisten Denkmalschutzgesetze machen nicht nur die Denkmäler selbst zum 
Gegenstand einer rechtlichen Regelung, sondern sehen auch Genehmi­
gungspflichten vor für die Änderung, Beseitigung oder Errichtung von bau­
lichen Anlagen, soweit sich diese Maßnahmen auf Bestand oder Erschei­
nungsbild des Denkmals auswirken74. Die Berliner Rechtslage macht den 
Zusammenhang zwischen örtlichen Bauvorschriften in Form von Schutz­
vorschriften und dem Denkmalschutzrecht besonders deutlich. Dort findet 
sich nicht mehr in der Bauordnung, sondern in § 17 DSchG die Ermächti­
gung zum Erlaß von Schutzvorschriften75. 

Die Anforderungen in Schutzvorschriften treten kumulativ zum staat­
lichen Denkmalschutzrecht hinzu. Für die Ansicht, wonach die nach Erlaß 
der Landesbauordnungen in Kraft getretenen Denkmalschutzgesetze den 
Ermächtigungsumfang zum Erlaß solcher Vorschriften dahingehend modifi­
ziert haben, daß örtliche Bauvorschriften nur noch solche bauliche Anlagen 
betreffen, die von den staatlichen Denkmalschutzgesetzen nicht erfaßt wer­
den76, gibt es weder einen Anhaltspunkt im Gesetz noch sonst plausible 
Gründe. Das Argument, daß sonst die Gemeinden ein staatliches Gesetz 

Vgl. Hoppe, Festschrift für Klein, S. 193: "entscheidende Erweiterung". 
7 2 § 2 Abs. 1 BWDSchG; Art. 1 Abs. 3 BayDSchG; § 2 Abs. 2 DSchG Bin; § 2 Abs. 1 Nr. 2 

BremDSchG; § 2 Abs. 1 Nr. 2 und 3 HamDSchG; § 2 Abs. 1 HessDSchG; § 3 Abs. 3 NDSchG; 
§ 2 Abs. 1 NWDSchG; § 4 Abs. 1 Nr. 2, 5 DSchPfG Rh.Pf.; § 2 Abs. 1 SDschG. In § 2 Abs. 1 
BremDSchG und § 2 Abs. 1 HamDSchG fehlt allerdings die städtebauliche Bedeutung. 

7 3 Koch / Molodovsky / Rahm, Art. 91 Anm. 2.3.; Simon, Art. 91 Rn. 9; Rößler, S. 486; 
Eberl, BayVBl. 1987, S. 355. 

7 4 § 15 Abs. 3 BWDSchG, der sich jedoch nur auf bauliche Anlagen bezieht. Da Werbe­
anlagen weitgehend keine "baulichen Anlagen" sind - siehe § 2 Abs. 1 und 8 LBO BW 
kommt für den Umgebungsschutz bei Werbeanlagen insoweit nur der Erlaß von Schutzvor­
schriften in Betracht. Siehe weiterhin Art. 6 Abs. 1 S. 2 Abs. 2 S. 2 BayDSchG; § 16 Abs. 1 
DSchG Bln.; §§ 2 Abs. 1 Nr. 5, 10 HamDSchG; § 16 Abs. 2 HessDSchG; § 10 Abs. 1 Nr. 4 
NDSchG; § 9 Abs. 1 b) NWDSchG; §§ 4 Abs. 1 S. 2 und 5 DSchPfG Rh.Pf.; § 12 Abs. 2 
SDschG; § 9 Abs. 1 c) Sl.H.DSchG. 

7 5 Seit dem 01.01.1978. Kritisch zu dieser Zersplitterung Groth, GE 1985, S. 331. 
7 6 So Eberl, BayVBl. 1987, S. 355. 



"ändern" können7 7, behauptet nur das, was es zu begründen gilt, daß nämlich 
die Denkmalschutzgesetze insoweit Vorrang vor dem Ortsrecht der Ge­
meinden beanspruchen wollen. Denn von "ändern" kann man nur dann spre­
chen, wenn das staatliche Gesetz grundsätzlich Geltung beansprucht. Ge­
nauso gut ist es aber denkbar, daß das staatliche Gesetz eben in gewissem 
Maße zur Disposition des Ortsgesetzgebers stehen will. Dies ist durchaus 
kein ungewöhnlicher Vorgang. Auch im Bereich der baugestalterischen 
Vorschriften modifizieren die Gemeinden in gewissem Maße die in den 
allgemeinen gestaltungsrechtlichen Generalklauseln enthaltenen Anforde­
rungen78, Noch weniger überzeugt das zweite Argument, wonach der Erlaß 
von örtlichen Bauvorschriften neben dem Denkmalschutzgesetz dem 
Gleichheitssatz widersprechen würde, weil es häufig vom Zufall abhinge, ob 
die Gemeinden örtliche Bauvorschriften erlassen79. Auf diese Weise ließe 
sich die gesamte kommunale Rechtssetzung als gleichheitswidrig qualifizie­
ren. Unbestritten liegt häufig eine Ungleichbehandlung vor. Sie ist jedoch 
von der kommunalen Selbstverwaltungsgarantie sanktioniert80. Schutzvor­
schriften können somit auch für Gebäude erlassen werden, die vom staatli­
chen Denkmalschutzgesetz erfaßt werden. 

Unter kompetenzrechtlichen Gesichtspunkten ist die Aufnahme einer 
Ermächtigung zum Erlaß von denkmalschutzrechtlichen Regelungen in die 
Landesbauordnungen zunächst unbedenklich. Denkmalschutzrecht ist nach 
allgemeiner Ansicht Ländersache81. 

cc) Schutzvorschriften und Bauplanungsrecht 

Den gestalterischen Anforderungen an bauliche Anlagen und dabei vor 
allem den baugestalterischen Vorschriften wird häufig nachgesagt, sie hätten 
stets eine Position zwischen Bauplanungs- und Bauordnungsrecht einge­
nommen82. Die Verwandtschaft zwischen den zum Denkmalschutzrecht zu 

7 7 Eberl, BayVBl. 1987, S. 355. 
78 

Siehe hierzu die Einzelheiten unten C und D. 
7 9 So aber Eberl, BayVBl. 1987, S. 355. 
80 

Dies gilt unabhängig davon, ob man den Erlaß von örtlichen Bauvorschriften dem eige­
nen oder übertragenen Wirkungskreis zurechnet, weil sich die Gemeinde richtiger Auffassung 
nach in beiden Fällen auf die Garantie des Art. 28 Abs. 2 S. 1 GG berufen kann. Zur Begrün­
dung siehe unten, vor allem B II 2 a. 

8 1 Grosse-Suchsdorf/ Schmaltz /Wiechert, DSchG, § 1 Rn. 7 f.; Henke, S. 27 m .w. N. 
8 2 Schmidt-Aßmann, in: Ernst / Zinkahn / Bielenberg, BBauG, § 1 Rn. 238; OVG Lüne­

burg, Urteil vom 10.10.1982, DÖV 1983, S. 387 (388). 



zählenden Schutzvorschriften und dem Bauplanungsrecht ist nicht weniger 
stark ausgeprägt. So gehören die Belange des Denkmalschutzes seit der 
BBauG-Novelle von 1976 zum Zielkatalog der Bauleitplanung (jetzt § 1 Abs. 
5 S. 2 Nr. 5 BauGB)83. Auch bildet gerade die Bauleitplanung oft eine be­
sondere Bedrohung für den optischen Eindruck etwa eines historischen 
Stadtbildes84. In § 9 Abs. 1 BauGB sind Festsetzungsmöglichkeiten enthal­
ten, die denen des Denkmalschutzrechtes und damit auch denen der Schutz­
vorschriften entsprechen. Ein Beispiel hierfür ist die Frage der Festlegung 
der Firstrichtung85. 

Der Bundesgesetzgeber hat desweiteren den Denkmalschutz an anderer 
Stelle auch instrumentell einer städtebaulichen Regelung unterworfen, und 
zwar in den Bestimmungen über Erhaltungssatzungen nach den §§ 172 ff. 
BauGB. Danach darf neben dem Abbruch und der Nutzungsänderung die 
Errichtung oder Änderung baulicher Anlagen auch zum Schutz des Ortsbil­
des unter Genehmigungsvorbehalt gestellt werden (§ 172 Abs. 1 S. 1 und 
S. 2, Abs. 3 BauGB). 

Die Verhinderung der Beseitigung von schützenswerten Teilen baulicher 
Anlagen ist nach § 73 Abs. 1 Nr. 2 LBO BW möglich. Hier ergibt sich - wie 
bei den baugestalterischen Vorschriften - wiederum das Problem, daß so­
wohl Landes- als auch Bundesgesetzgeber zu einer identischen Festsetzung 
zu ermächtigen scheinen. Die Aufnahme des Schutzes vor Beseitigung von 
schützenswerten Teilen baulicher Anlagen läßt sich auch nicht damit recht­
fertigen, daß die §§ 172 ff. BauGB allein die bauliche Anlage, nicht aber 
Ausstattungsdetails schützten86. Zwar wird teilweise verlangt, die Änderung 
einer baulichen Anlage falle nur dann unter die §§ 172 ff. BauGB, wenn sie 
"bodenrechtlich relevant" sei87. Es läßt sich aber kein Grundsatz des Inhalts 
aufstellen, daß die Änderung von Ausstattungsdetails "städtebaulich nicht 
relevant" ist88. 

Battis / Schmitten, S. 107. 
8 4 Instruktiv OVG Koblenz, Urteil vom 27.05.1987, NVwZ 1988, S. 371 f. Vgl. dazu etwa 

FAZ vom 30.07.1987, S. 7: HOberwesels schutzwürdiges Stadtbild gerettet". 
8 5 Siehe "Alte Städte - alte Dörfer", S. 15. 
8 6 So aber Schlotterbeck, in: Schlotterbeck / von Arnim, § 73 Rn. 11 und die Gesetzes­

begründung, siehe BW LT-Drs. 8/3410, S. 117. 
87 

Krautzberger, in: Battis / Krautzberger / Lohr, § 172 Rn. 4 m. w. N. 
8 8 Siehe etwa den Fall des OVG Lüneburg, Urteil vom 25.04.1983, NJW 1984, S. 2905 

(2909), bei dem es um die Entfernung von Spitzgiebeln über Haustüren als Merkmal friesi­
scher Bauart ging. 



Abgesehen von dieser Überschneidung ergänzen sich die Möglichkeiten 
zum Erlaß von Schutzvorschriften und Erhaltungssatzungen bei unbefange­
ner Lektüre des Gesetzestextes sinnvoll89. Die Gemeinden können sowohl 
über das Instrument örtliche Bauvorschriften als auch über den Weg der 
Erhaltungssatzung oder kumulativ auf beiden Wegen versuchen, etwa ein 
erhaltenswertes Stadtbild zu schützen. Dabei kommt der Gemeinde beim 
Erlaß einer Erhaltungssatzung eher eine passive Rolle zu. Sie ist darauf be­
schränkt, im Genehmigungsverfahren unter den Voraussetzungen des § 172 
Abs. 3 BauGB gegebenenfalls die Genehmigung zu versagen oder ihr Ein­
vernehmen zu verweigern (§ 173 Abs. 1 S. 1 und S. 2 BauGB). Dagegen 
kann sie beim Erlaß einer örtlichen Bauvorschrift vorschreiben, welche Än­
derungen sie zulassen will und welche nicht und damit den Grundstücksei­
gentümern einen festen Rahmen für etwaige bauliche Änderungen vorge­
ben. 

Diese nach einfachem Recht sinnvolle Ergänzung beider Instrumente lei­
det aber unter verfassungsrechtlichen Interferenzwirkungen, die sich aus der 
Kompetenzabgrenzung im Baurecht ergeben. Entsprechend der bereits wie­
dergegebenen Ansicht, daß Bauordnungs- und Bauplanungsrecht sich nach 
ihrem Regelungsziel unterscheiden sollen90, findet sich die Auffassung, daß 
örtliche Bauvorschriften und Erhaltungssatzungen gerade keine verschiede­
nen Instrumente zur Erreichung eines einheitlichen Ziels seien. Vielmehr 
zielten örtliche Bauvorschriften als Institut des Bauordnungsrechts aus 
kompetenzrechtlichen Gründen auf das Einzelbauwerk, Erhaltungssatzun­
gen als Institut des Bauplanungsrechts dagegen auf den Gebietscharakter91. 

Träfe diese Ansicht zu, wäre das nach einfachem Recht zunächst mög­
liche sinnvolle Zusammenwirken von Erhaltungssatzung und örtlichen Bau­
vorschriften gestört. Schutzvorschriften könnten nur mittelbar auch zum 
Schutz eines Gesamteindrucks eingesetzt werden. Ähnlich wie bei der 
Frage, ob durch baugestalterische Vorschriften Städtebauliche Absichten" 
verfolgt werden können9 2, führt auch hier das Problem der Kompetenzauf­
teilung im Baurecht zu Auslegungsproblemen im Hinblick auf das einfache 
Recht. 

8 9 Siehe auch die Stellungnahme der Vereinigung der Landesdenkmalpfleger in der Bun­
desrepublik Deutschland, Deutsche Kunst und Denkmalpflege 1981, S. 193. 

90 
Siehe oben A I 2 a bb und cc. 

9 1 OVG Lüneburg, Urteil vom 10.10.1982, DÖV 1983, S. 387 (389). 

Siehe oben A I 2 a bb. 



c) Bestimmung von Abstandsflächen 

aa) Allgemeines zum Abstandsflächenrecht 
in den Landesbauordnungen 

Neben den baugestalterischen und den denkmalschützenden Vorschriften 
ist der Bereich der Einflußnahme auf Abstandsflächen eine dritte wichtige 
Befugnis, die den Gemeinden über den Erlaß von örtlichen Bauvorschriften 
eingeräumt wird. Diesen Anwendungsbereich zu würdigen, ist aus einer 
Reihe von Gründen nicht ganz einfach. Die einzelnen Bestimmungen in den 
Landesbauordnungen weichen erheblich voneinander ab93. Die Übersicht 
wird dadurch erschwert, daß das Abstandsflächenrecht selbst in den Lan­
desbauordnungen ebenfalls sehr uneinheitlich gestaltet und dadurch schwer 
überschaubar ist94. Immerhin entspricht es im Anschluß an die Muster­
bauordnung von 1981 der neueren Rechtsentwicklung, die Unterscheidun­
gen zwischen "Bauwich", "Abständen" und "Abstandsflächen" aufzugeben 
und nur noch Regelungen über Abstandsflächen, d. h. über Flächen, die vor 
überirdischen Gebäuden auf dem Grundstück liegen müssen, zu treffen95. 
Im folgenden wird daher aus Gründen der Übersichtlichkeit von der Modi­
fizierung von "Abstandsflächen" gesprochen. Die Ausführungen gelten je­
doch entsprechend auch für den "Bauwich"96. 

bb) Abstandsflächenrecht und Bauplanungsrecht 

Das Abstandsflächenrecht ist eines der klassischen Regelungsmaterien in 
den Landesbauordnungen. Die Zugehörigkeit des Abstandsflächenrechts 
zum Bauordnungsrecht wird trotzdem mit der Begründung bestritten, es 
handele sich um "Planungsrecht"97. Andere hingegen betonen, wesentliches 

™ Siehe § 73 Abs. 1 Nr. 6 LBO BW; Art. 91 Abs. 1 Nr. 5 und 6 BayBO; § 110 Abs. 1 Nr. 5 
BremLBauO; § 118 Abs. 1 Nr. 6 HBO; § 81 Abs. 1 Nr. 5 BauO NW; § 86 Abs. 1 Nr. 4 LBauO 
Rh.Pf.; § 83 Abs. 1 Nr. 3 LBO Saarl.; § 82 Abs. 1 Nr. 4 LBO SI.H. 

9 4 Ortloff, NVwZ 1988, S. 399, ders., Abstandsflächenrecht, S. 1. Boeddinghaus, BauR 1989, 
S.4. 

9 5 § 6 MBauO; § 6 LBO BW; Art. 6 BayBO; § 6 BauO Bin; § 6 HBauO; § 6 BauO NW; § 8 
LBauO Rh.Pf.; § 6 LBO Saarl.; § 6 LBO SI.H. Zu dieser Entwicklung und den Gründen siehe 
Groth, GE 1985, S. 327; Moog / Schmidt, Einl. S. VIII; Ley, NVwZ 1983, S. 600; Ortloff, Ab­
standsflächenrecht, S. 1; Stich, in: Neues Städtebaurecht, S. 122; LT-Drs. NRW 9/2721, S. 76. 
Die Unterscheidung von Bauwich und Abstandsflächen findet sich vor allem noch in §§ 7, 8 
HBO. Siehe dazu Steinberg, Baurecht, S. 270. 

9 6 Vergleiche § 118 Abs. 1 Nr. 6 HBO. 
9 1 Lenz, BauR 1972, S. 261. 



Ziel der Vorschriften über Abstandsflächen sei die Sicherstellung von aus­
reichender Belichtung, Belüftung und Besonnung, so daß das Abstandsflä­
chenrecht zum "Sicherheitsrecht" gehöre 9 8. 

Dieser Einordnungsstreit hat grundsätzliche Bedeutung. Wären die Be­
stimmungen über Abstandsflächen in den Landesbauordnungen quasi Lan-
desbauplanungsrecht, so käme den Bestimmungen des Bundesbauplanungs-
rechts gegenüber den entsprechenden Bestimmungen über Abstandsflächen 
möglicherweise der Vorrang zu. Denkbar wäre dies dann, wenn entgegen 
der ganz überwiegenden Meinung99 der Bund seine Bodenrechtskompetenz 
aus Art. 74 Nr. 18 GG nicht vollständig in Anspruch genommen hätte. So 
ließe sich auf einer solchen Grundlage durchaus die Ansicht vertreten, daß 
ein Vorhaben auch dann nach § 34 BauGB zulässig ist, wenn die Abstands-
flächenbestimmungen der Landesbauordnungen nicht eingehalten werden, 
soweit das Vorhaben sich in die nähere Umgebung einfügt. Auch die Auf­
stellung von Bebauungsplänen könnte ohne Rücksicht auf die Abstands-
flächenbestimmungen geschehen. Eine Bindung ließe sich nur in der Weise 
herleiten, daß man annimmt, die Gemeinden seien bei der Durchführung 
der Bauleitplanung auch an Landesbauplanungsrecht gebunden, weil der 
Bundesgesetzgeber sie hiervon in §§ 1 ff. BauGB nicht freistellen wollte. 
Folgt man dagegen der herkömmlichen sicherheitsrechtlichen Deutung der 
Abstandsflächenbestimmungen, so sind die entsprechenden Bestimmungen 
der Landesbauordnungen nach § 29 S. 4 BauGB neben den bauplanungs­
rechtlichen Bestimmungen anwendbar. Festsetzungen in Bebauungsplänen, 
die sich wegen entgegenstehender landesrechtlicher Abstandsflächenbe­
stimmungen nicht ausführen lassen, wären nichtig100. 

Die im Grundsatz also durchaus wichtige Frage über die Rechtsnatur von 
Abstandsflächenbestimmungen wird jedoch durch einfachgesetzliche Be­
stimmungen in den Landesbauordnungen weitgehend entschärft. Diese ent­
halten im allgemeinen die Regelung, daß dann, wenn nach bauplanungs­
rechtlichen Vorschriften an die Grundstücksgrenze gebaut werden darf oder 
muß, Abstandsflächen nicht eingehalten werden müssen 1 0 1. Damit ist der 
wichtigste Kollisionsfall auf einfachgesetzlicher Ebene gelöst, nämlich der, 

Etwa Proteen, S. 157. 
99 

Siehe die Nachweise oben A I 2 a bb, Fn. 42. 
1 0 0 Weyreuther, BauR 1972, S. 1 ff.; Knaup j Stange, S. 199. 
1 0 1 § 6 Abs. 1 S, 2 LBO BW; Art. 6 Abs. 1 S. 2 BayBO; § 6 Abs. 1 S. 2 BauO Bin; § 7 Abs. 2 

BremLBauO; § 6 Abs. 1 HBauO; § 7 Abs. 2 HBO; § 8 NBauO; § 6 Abs. 1 S. 2 BauO NW; § 8 
Abs. 1 S. 2 LBauO Rh.Pf.; § 6 Abs. 1 S. 2 LBO Saarl.; § 6 Abs. 1 S. 2 LBO SI.H. 



daß die Gemeinde im Bebauungsplan eine geschlossene Bauweise nach § 22 
Abs. 3 BauNVO festsetzt oder daß im unbeplanten Innenbereich (§ 34 
BauGB) eine geschlossene Bauweise vorherrscht102. 

Vorschriften, nach denen an die (seitliche) Grenze gebaut werden darf 
oder muß, sind jedoch nicht Festsetzungen nach § 22 Abs. 2 und 3 BauNVO. 
Baulinien und Baugrenzen haben keinen direkten Bezug zur Grundstücks­
grenze103. Auch solche Festsetzungen können aber dazu führen, daß eine 
Planung nur dann durchgeführt werden kann, wenn keine Abstandsflächen 
eingehalten werden. Problematisch ist das Verhältnis zwischen Festsetzun­
gen in einem Bebauungsplan und den Abstandsflächenbestimmungen in den 
Landesbauordnungen weiterhin dann, wenn lediglich ein geringerer Abstand 
eingehalten werden soll, als er sich aus den landesgesetzlichen Bestimmun­
gen ergibt. Solche geringeren Abstandsflächen können sich vor allem aus 
der Festsetzung von Baulinien (§ 23 Abs. 2 BauNVO) sowie aus zwingenden 
Festsetzungen über Geschoßzahl und Gebäudehöhe ergeben104. Für diese 
Fälle sehen die einzelnen Landesgesetzgeber recht unterschiedliche Lösun­
gen vor: 

(1) Von den Abstandsflächenvorschriften kann ein Dispens erteilt wer­
den105. Die Landesbauordnungen geben damit zu erkennen, daß die Landes­
gesetzgeber von der grundsätzlichen Geltung der landesrechtlichen Ab­
standsbestimmungen auch neben zwingenden Festsetzungen eines Bebau­
ungsplans ausgehen. 

(2) Zwingende Festsetzungen in Bebauungsplänen haben gegenüber den 
Abstandsbestimmungen Vorrang106. Je nachdem, welcher Auffassung über 
die Einordnung der Abstandsflächenregeln man folgt, kommt man hier zu 
einem konstitutiven Zurücktreten oder zu einer nur deklaratorischen Fest­
stellung dessen, was ohnehin gilt. Die LBauO Rh.Pf. und die LBO Saarl. 
dürften von einem konstitutiven Zurücktreten ausgehen, da als Vorausset­
zung für den Vorrang der Festsetzungen im Bebauungsplan die ausrei-

Simon, Art. 6 Rn. 13. 
1 0 3 BayVGH, Urteil vom 07.04.1987, BayVBl. 1988, S. 274. Siehe auch von Arnim, in: 

Schlotterbeck / von Arnim, § 6 Rn. 10; Simon, Art. 6 Rn. 13. 
104 Boeddinghaus/Hahn, § 6 Rn. 313; LT-Drs. NRW 9/2721, S. 77. 
1 0 5 § 7 Abs. 3 LBO BW; § 8 Abs. 8 BremLBauO; § 13 Abs. 3 NBauO; § 6 Abs. 12 LBO 

SI.H. 
1 0 6 § 6 Abs. 15 BauO NW; § 6 Abs. 12 HBO; § 8 Abs. 12 LBauO Rh.Pf.; § 7 Abs. 5 LBO 

Saarl. Dies ist auch die Lösung der MBauO 1981, siehe § 6 Abs. 13. 



chende Belichtung und Belüftung sowie ausreichender Brandschutz aufge­
führt werden. 

(3) "In Bebauungsplänen" können abweichende Abstandsvorschriften 
festgelegt werden107. Diese Formulierung ist insofern unglücklich, als daß 
die Festsetzungen, die in einem Bebauungsplan getroffen werden können, in 
§ 9 Abs. 1 BauGB und der BauNVO geregelt sind, dort aber eine eigent­
liche Regelung von Abstandsflächen nicht vorgesehen ist108. Daher ist zwei­
felhaft, was mit der Formulierung "in Bebauungsplänen" gemeint ist. Zum 
einen kommt in Betracht, daß es sich dabei um örtliche Bauvorschriften 
handelt, die eben nur - nach Art. 91 Abs. 3 BayBO und § 9 Abs. 4 BauGB -
in den Bebauungsplan aufgenommen werden109. Gegen ein solches Ver­
ständnis spricht aber, daß dann eine ausdrückliche Bestimmung bei den Ab-
standsflächenregelungen, wonach andere Abstandsflächen auch durch die 
Aufnahme von örtlichen Bauvorschriften in Bebauungspläne festgesetzt 
werden können, vollkommen überflüssig ist, weil sich dies bereits aus Art. 91 
Abs. 3 BayBO ergibt. Weiterhin wird vorgeschlagen, Art. 7 Abs. 1 S. 1 
BayBO dahingehend zu verstehen, daß hier der Landesgesetzgeber die Ge­
meinden zur Abänderung von Abstandsvorschriften ermächtigt, ohne sie an 
die einschränkenden Voraussetzungen vor allem des Art. 91 Abs. 1 Nr. 6 
BayBO zu binden110. Einschränkende rechtliche Voraussetzungen würden 
sich vielmehr aus § 1 Abs. 3, 4 und 5 BauGB ergeben111. Diese Vorausset­
zungen gelten aber weitgehend auch bei Aufnahme von örtlichen Bauvor­
schriften in den Bebauungsplan112. Es wäre zudem ein gesetzgeberischer 
Widerspruch, auf der einen Seite in Art. 91 Abs. 1 Nr. 6 BayBO bestimmte 
Voraussetzungen für die Verringerung von Abstandsflächen vorzusehen, 
nach Art. 91 Abs. 3 BayBO die Aufnahme solcher Bestimmungen in den 
Bebauungsplan zu ermöglichen und von diesen Voraussetzungen in Art. 7 
gerade für den Fall der Aufnahme der örtlichen Bauvorschrift in einen Be­
bauungsplan wieder abzusehen. Art. 7 Abs. 1 S. 1 BayBO dürfte daher so zu 

Art. 7 Abs. 1 BayBO. 
1 0 8 Boeddinghaus /Hahn, § 6 Rn. 313 m. w. N.; Boeddinghaus, BauR 1989, S. 5. 
1 0 9 So Koch /Molodovsky /Rahm, Art. 7 Anm. 2.3.; Boeddinghaus, BauR 1989, S. 6. 
1 1 0 Dies ist wohl die ganz überwiegende Meinung, stehe Koch /Molodovsky /Rahm, Art. 7 

Anm. 2.3.1., Art. 91 Anm. 4.3.1.; Stadtler / Baumgartner / Wiebel, Komm. BayBO 21/10a, 
Anm. 2.1.; Simon, Art. 7 Nr. 2 b, Art. 91 Rn. 19. 

1 1 1 Simon, Art. 7 Nr. 2 b, Art. 91 Rn. 19; einschränkend allerdings Stadler /Baumgartner / 
Wiebel, Komm.BayBO 21/10a, Anm. 2.4., dies allerdings gegen den Gesetzeswortlaut. 

112 
Art. 91 Abs. 3 S. 2 BayBO. Ebenso Stadler / Baumgartner / Wiebel, Komm.BayBO 

21/10a, Anm. 2.4. 



verstehen sein, daß die Festsetzung von geringeren Abstandsflächen nach 
Art. 7 BayBO zwar nicht an die Voraussetzungen des Art. 91 Abs. 1 Nr. 6 
BayBO gebunden ist, jedoch auch nicht quasi beliebig erfolgen kann, son­
dern nur als Reaktion auf eine zwingende Festsetzung in dem betreffenden 
Bebauungsplan. 

Der BayVGH versucht dagegen, den Art. 7 Abs. 1 BayBO dahingehend 
restriktiv auszulegen, daß Abstandsflächenverringerungen nicht pauschal für 
ein ganzes Plangebiet, sondern wegen des Ausnahmecharakters der Vor­
schrift nur für einzelne, genau bestimmte Grundstücke oder bauliche An­
lagen zulässig sind113. Gegen diese Auffassung spricht jedoch, daß Art. 7 
Abs. 1 BayBO gerade ein normatives Abweichen und nicht ein Abweichen 
im Einzelfall erlaubt114. Immerhin zeugt aber Art. 7 BayBO davon, daß auch 
der bayerische Gesetzgeber von der grundsätzlichen Geltung der Abstands-
flächenregelungen neben planungsrechtlichen Bestimmungen ausgeht. 

(4) Schließlich findet sich in Hessen (noch) keine gesetzgeberische Re­
gelung dieses Kollisionsfalls. Gerade hier wird die Frage der richtigen Ein­
ordnung der Abstandsvorschriften besonders relevant. 

cc) Die funktionelle Bedeutung 
abstandsmodifizierender örtlicher Bauvorschriften 

Die Bedeutung, die die Modifizierung von Abstandsvorschriften für die 
gemeindlichen Planungsmöglichkeiten hat oder - soweit man sich der Auf­
fassung, daß Abstandsflächenbestimmungen nicht neben bauplanungsrecht­
lichen Zulässigkeitstatbeständen zur Anwendung kommen115 - nicht hat, er­
gibt sich aus den oben dargestellten Bestimmungen der Landesbauordnun­
gen, die das Verhältnis zwischen Bauplanungsrecht und Abstandsflächen­
recht regeln. Dabei ist zu unterscheiden zwischen der Vergrößerung und der 
Verringerung von Abstandsflächen. 

Soweit die Gemeinde über den Weg des Erlasses einer örtlichen Bauvor­
schrift größere Abstandsflächen festlegt, ist der Streit um die Einordnung 

1 1 3 BayVGH, Beschluß vom 20.11.1986, BayVBl. 1987, S. 337 (338), ohne dabei auf Art. 91 
Abs. 1 Nr. 6 BayBO einzugehen. 

114 Jade, BayVBl. 1987, S. 339; kritisch auch Boeddinghaus, BauR 1989, S. 4 f. Richtiger 
wäre es in dem vom BayVGH entschiedenen Fall wohl gewesen, einen Abwägungsfehler 
anzunehmen, wenn pauschal im Bebauungsplan die Abweichung von den Abstands­
flächenbestimmungen erlaubt wird, ohne sich über die Auswirkungen auf die einzelnen 
Grundstücke Gedanken zu machen. So auch Jade, ebenda. 

1 1 5 Siehe dazu oben A I 2 c aa. 



als Boden- oder Sicherheitsrecht irrelevant. Strebt die Gemeinde eine stär­
ker aufgelockerte Bebauung an, als sie sich aus den Abstandsflächen­
bestimmungen ergibt, kann sie - soweit die Bauordnungen dies vorsehen116 -
eine örtliche Bauvorschrift erlassen. Größere Freiflächen zwischen Gebäu­
den können aber auch über die Festlegung einer Baulinie oder Baugrenze 
(§ 23 Abs. 2 und 3 BauNVO) erreicht werden. Da Baulinien und 
Baugrenzen ohne Rücksicht auf die Grundstücksgrenze festgelegt werden, 
ist dies jedoch ein wesentlich umständlicheres Verfahren als der Erlaß einer 
örtlichen Bauvorschrift. Daß § 73 Abs. 1 Nr. 6 LBO BW für die Ver­
größerung der Abstandsflächen "städtebauliche Gründe" verlangt117, zeigt, 
daß die Möglichkeit der Vergrößerung eine Ergänzung zu oder sogar einen 
Ersatz für bauplanungsrechtliche Festsetzungsmöglichkeiten bildet. Den 
Gemeinden bietet sich so die Möglichkeit einer erleichterten und sach­
gerechteren Ersatzbauleitplanung118. 

Differenzierter ist dagegen die Funktion abstandsmodifizierender örtli­
cher Bauvorschriften zu sehen, wenn es um die Verringerung von Abstands­
flächen geht und zwar aufgrund der unterschiedlichen Art und Weise, wie 
die Landesbauordnungen den möglichen Konflikt zwischen Abstandsflä­
chenrecht und bauplanungsrechtlichen Bestimmungen regeln. So kann nach 
§ 73 Abs. 1 Nr. 6 LBO BW und § 83 Abs. 1 Nr. 3 BauO Saarl. auch die Ver­
ringerung von Abstandsflächen aus "städtebaulichen" Gründen erfolgen. In 
diesen Fällen ist der Begriff "städtebaulich" wohl im gleichen Sinn wie in § 1 
Abs. 5 BauGB gemeint119. Die Gemeinde erhält - die Verfassungsmäßigkeit 
der Vorschriften unterstellt - auf diese Weise die Möglichkeit, ihre baupla­
nungsrechtlichen Vorstellungen auch gegenüber den formellen landesge­
setzlichen Abstandsbestimmungen durchzusetzen. Zwar bietet § 7 Abs. 4 
LBO BW auch die Möglichkeit des Dispenses von den Abstandsvorschrif­
ten. Gerade bei Gemeinden, die nicht selbst Baugenehmigungsbehörde 

Die Möglichkeit der Vergrößerung von Abstandsflächen sehen vor: § 73 Abs. 1 Nr. 6 
LBO BW, Art. 91 Abs. 1 Nr. 5 BayBO, § 110 Abs. 1 Nr. 5 BremLBauO, § 86 Abs. 1 Nr. 4 
LBauO Rh.Pf. 

1 1 7 Zu den Problemen mit der Verwendung des Begriffs "städtebaulich" in einer Landes­
bauordnung siehe schon oben A I 2 a bb. 

118 
Koch/Molodovsky /Rahm, Art. 91 Anm.2.7.; Simon, Art. 91 Rn. 18 verlangt allerdings, 

daß eine solche Erweiterung sich an der baurechtlichen Generalklausel orientieren müsse. 
1 1 9 Schlotterbeck, in: Schlotterbeck / von Arnim, § 73 Rn. 27. Zum ähnlich gelagerten, aber 

nach verbreiteter Ansicht anders zu entscheidenden Fall des Art. 91 Abs. 1 Nr. 1 BayBO, 
siehe oben A I 2 a bb. 



sind120, ist dieser Weg zur Durchsetzung eigener Planungsvorstellungen aber 
notwendigerweise unsicher. 

Auch die Verringerung von Abstandsflächen aus "bauhistorischen Grün­
den"121 ist ein Komplementärinstitut zum Bauplanungsrecht. Wichtigster 
Anwendungsfall hierfür ist die Erhaltung von Traufgassen oder "engen Rei­
hen" in historischen Altstadtkernen122. Die Bebauung mit Traufgassen, die 
häufig nicht breiter als 80 cm waren, war über Jahrhunderte hinweg in vielen 
Städten üblich1 2 3. Die Erhaltung solcher Gassen erscheint heute vor allem 
wegen ihrer Bedeutung für den optischen Charakter einer Altstadt in vielen 
Fällen wünschenswert124. Versucht man, die Bebauung mit Traufgassen im 
Hinblick auf die Bauweise nach § 34 BauGB und § 22 BauNVO zu qualifi­
zieren, so wird man zu dem Ergebnis kommen müssen, daß es sich um 
einen Fall der offenen Bauweise handelt125. Gegen die Annahme, es handele 
sich bei einer Bebauung mit Traufgassen um eine geschlossene Bauweise126, 
spricht vor allem, daß dies langfristig zu einem Verschwinden der Trauf­
gassen führen würde1 2 7. Denn wenn es sich um geschlossene Bauweise han­
delte, wäre im unbeplanten Innenbereich jeder Neubau an die Grundstücks­
grenze zu setzen. Wenn die Grundstücksgrenze in der Mitte der Traufgasse 
verläuft, führt dies zu einer Halbierung der Gasse, was wesentlich proble­
matischer sein dürfte als die Beibehaltung des ursprünglichen Abstandes128. 
Sollen planungsrechtlich Traufgassen "abgesichert" werden, so ist daher zu­
nächst im Bebauungsplan offene Bauweise festzusetzen (§ 22 Abs. 2 
BauNVO). Als zweites müßte - ebenfalls im Bebauungsplan - eine Baulinie 
festgesetzt werden (§ 23 Abs. 2 S. 1 BauNVO). Damit würde sichergestellt, 
daß die ursprüngliche Breite der Traufgasse erhalten bleibt und nicht etwa 
vergrößert wird. Schließlich wären, soweit nicht die Abstandsvorschriften 

Vgl. §§ 48 ff. LBO BW. 
1 2 1 § 73 Abs. 1 Nr. 6 LBO BW; Art. 91 Abs. 1 Nr. 6 BayBO; § 118 Abs. 1 Nr. 6 HBO; § 81 

Abs. 1 Nr. 5 BauO NW; § 86 Abs. 1 Nr. 4 LBauO Rh.Pf.; § 83 Abs. 1 Nr. 4 LBO Saarl.; § 82 
Abs. 1 Nr. 4 LBO SI.H. 

122 
Burger/ Gutsctiow/Krause, S. 260. 

1 2 3 Boeddinghaus, BauR 1987, S. 639. 
1 2 4 Vgl. dazu die Ausführungen des OVG Lüneburg, Urteil vom 25.01.1978, BRS Bd. 33, 

Nr. 53, S. 116 (118) = BauR 1978, S. 460. 
1 2 5 Im Ergebnis auch Boeddinghaus, BauR 1987, S. 641. 
1 2 6 So das OVG Lüneburg, BRS Band 33, S. 117; Schmaltz, VR 1983, S. 221. 
1 2 7 Siehe OVG Lüneburg (Fn. 126): Grenzbebauung ist der erste Schritt zur Sanierung 

unzureichender Grenzabstände. 
1 2 8 Boeddinghaus, BauR 1987, S. 641. 



zwingenden bauplanungsrechtlichen Bestimmungen weichen129, über den 
Erlaß einer örtlichen Bauvorschrift die Abstandsflächen entsprechend zu 

130 
verringern . 

Die funktionelle Bedeutung der Befugnis zur Modifizierung von Ab-
standsflächen läßt sich also folgendermaßen zusammenfassen: Die Ver­
größerung von Abstandsflächen ist eine sinnvolle Ergänzung der bau­
planungsrechtlichen Festsetzungsmöglichkeiten zur Schaffung einer aufge­
lockerten Bebauung. Die Möglichkeit der Verringerung von Abstands­
flächen ist ein notwendiges Komplementärinstrument zur Bauleitplanung 
vor allem bei spezifischen Problemen der Erhaltung des optischen Ein­
drucks historischer Altstadtkerne, soweit man vom bauordnungsrechtlichen 
Charakter der Abstandsvorschriften ausgeht, die deshalb nicht zur Disposi­
tion der Bauleitplanung stehen. 

d) Sonstige Regelungsbereiche und ihr Verhältnis zum Bauplanungsrecht 

aa) Weitere gestalterische Vorschriften 

In den Landesbauordnungen finden sich noch eine Reihe weiterer Rege­
lungsmöglichkeiten für die Anwendung des Instituts "örtliche Bauvorschrif­
ten". Viele hängen eng mit der Befugnis zum Erlaß von baugestalterischen 
Vorschriften zusammen und lassen sich mit diesen unter den Begriff 
"gestalterische Vorschriften" zusammenfassen. Mit den baugestalterischen 
Vorschriften haben sie gemeinsam, daß sie vor allem in Neubaugebieten zur 
Anwendung kommen und den Gemeinden Einflußmöglichkeiten in einem 
Bereich bieten, in dem über den Erlaß eines Bebauungsplans mangels einer 
in § 9 Abs. 1 BauGB vorgesehenen geeigneten Festsetzung eine normative 
Regelung sonst nicht zulässig ist. Sie ermöglichen insoweit eine Regelung en 
detail, die allein mit Mitteln der Bauleitplanung nicht zu erreichen wäre. 
Hierzu zählen vor allem Anforderungen an die Gestaltung von nichtbauli­
chen Anlagen, Grundstücksfreiflächen und Einfriedungen131. 

Dazu siehe oben A I 2 c bb. 
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Ein Beispiel ist insoweit der bei Burger / Gutschow / Krause auf S. 31 wiedergegebene 
Bebauungsplan der Stadt Freudenberg: "Zur Wahrung der erhaltenswerten Eigenart des 
Stadtkerns Freudenberg werden für den Geltungsbereich des Bebauungsplans geringere als 
die in §§ ... BauNVO vorgeschriebenen ... Abstandsflächen ... zugelassen. Die Maße bestim­
men sich durch die im Bebauungsplan festgesetzten Baulinien und Baugrenzen." 

1 3 1 § 73 Abs. 1 Nr. 5 LBO BW; Art. 91 Abs. 1 Nr. 3 und 5 BayBO; § 110 Abs. 1 Nr. 3 und 4 
BremLBauO; § 118 Abs. 1 Nr. 3 - 5 HBauO; § 56 Nr. 3, 5, 6 NBauO; § 81 Abs. 1 Nr. 3 und 4 



Kompetenzrechtliche Probleme ergeben sich daher nur aus dem Rege­
lungsziel, das in den Landesbauordnungen nicht näher bestimmt ist. Da­
durch stellt sich erneut die Frage, ob damit etwa nur gestalterische Anliegen 
verfolgt werden dürfen und sich die primäre Zielrichtung auch auf den 
Gebietscharakter beziehen darf oder nur auf die einzelne Anlage, insgesamt 
also Probleme, die keine Besonderheiten gegenüber denen aufweisen, die 
bereits bei den baugestalterischen und den Schutzvorschriften aufgetaucht 
sind. 

bb) Einschränkungen ßr die Errichtung von Stellplätzen und Garagen 

In den Bestimmungen über örtliche Bauvorschriften finden sich desweite­
ren Vorschriften über die Einschränkung oder Untersagung der Herstellung 
von Stellplätzen und Garagen132. Werden örtliche Bauvorschriften nach die­
sen Bestimmungen erlassen, so kann dies funktionell unter zwei Gesichts­
punkten geschehen. Zum einen kommt in Betracht, daß damit ähnlich wie 
bei der Verringerung von Abstandsflächen bauplanungsrechtliche Fest­
setzungen ermöglicht werden sollen. Denn der Bundesgesetzgeber hat sich 
dem Problem der Verbannung des Individualverkehrs vor allem aus den In­
nenstädten auch durch § 12 Abs. 6 BauNVO angenommen. Der dort ent­
haltene Vorbehalt zugunsten des Landesrechts wird durch den Erlaß von 
örtlichen Bauvorschriften ausgefüllt. Ohne eine entsprechende Ermächti­
gung in den Landesbauordnungen läuft das bundesrechtliche Instrument des 
§ 12 Abs. 6 BauNVO leer. Zum zweiten bietet sich für die Gemeinden die 
Möglichkeit der Ersatzbauleitplanung ähnlich wie bei der Vergrößerung von 
Abstandsflächen133. Ohne Einhaltung des Verfahrens zum Erlaß eines Be­
bauungsplans wird eine Einschränkung des Individualverkehrs möglich 
durch den Erlaß einer Satzung über eine örtliche Bauvorschrift. Wie beim 
Erlaß eines Bebauungsplans ist ein planerisches Konzept und eine Interes­
senabwägung notwendig134, nur das Verfahren ist weniger kompliziert und 
aufwendig. Besonders deutlich wird diese Doppelfunktion an Art. 91 Abs. 2 
Nr. 4 BayBO. Dort sind für die Einschränkung der Stellplatzherstellung zwei 
Arten von Gründen genannt. Zum einen kann dies geschehen in Anlehnung 

BauO NW; § 86 Abs. 1 Nr. 3 LBauO Rh.Pf.; § 83 Abs. 1 Nr. 2 LBO Saarl.; § 82 Abs. 1 Nr. 3 
LBp-Sl .H. 

C32 § 73 Abs. 1 Nr. 10 LBO BW; Art. 91 Abs. 2 Nr. 4 BayBO; § 86 Abs. 3 LBauO Rh.Pf.; § 
83 Abs. 1 Nr. 4 LBO Saarl. 

1 3 3 Dazu siehe oben A I 2 c cc. 
134 Schlotterbeck, in: Schlotterbeck / von Arnim, § 73 Rn. 34. 



an einen Bebauungsplan, aber auch quasi eigenständig aus Gründen des 
Verkehrs und des Städtebaus. Diese Bestimmung zeigt, daß zumindest die 
BayBO davon ausgeht, daß bauordnungsrechtliche Instrumente auch aus 
städtebaulichen Gründen eingesetzt werden können 1 3 5. Die Bedenken, die 
im Rahmen des Art. 91 Abs. 1 Nr. 1 BayBO sogar zum Vorschlag einer 
verfassungskonformen Interpretation führten136, würden aber zunächst auch 
hier gelten. 

e) Zusammenfassung 

Insgesamt lassen sich nach den bisherigen Untersuchungen folgende 
Feststellungen über offene Fragen im Verhältnis der örtlichen Bauvorschrif­
ten zum Bauplanungsrecht treffen: 

1. Der Erlaß von örtlichen Bauvorschriften ermöglicht in wesentlichen 
Bereichen eine Feinsteuerung bei der Einwirkung auf die bauliche Gestal­
tung des Gemeindegebietes. Die Notwendigkeit einer solchen Feinsteuerung 
ergibt sich daraus, daß mit den Festsetzungen, die § 9 Abs. 1 BauGB zuläßt, 
nicht alle notwendigen Anforderungen gestellt werden können. 

2. Probleme für das Zusammenwirken von Bauleitplanung und dem Er­
laß örtlicher Bauvorschriften folgen aus der verbreiteten Auffassung über 
die Aufteilung des Baurechts in Bauordnungs- und Bauplanungsrecht. Zum 
einen ergeben sich Unsicherheiten in bezug auf die möglichen Festsetzun­
gen, zum anderen auf die Regelungsziele, zu denen örtliche Bauvorschriften 
eingesetzt werden können. Vor allem bei den Schutzvorschriften wird so ein 
sinnvolles Zusammenwirken von örtlichen Bauvorschriften mit den Stadt­
erhaltungssatzungen nach §§ 172 ff. BauGB erschwert. 

3. Die Möglichkeit zum Erlaß von örtlichen Bauvorschriften bietet den 
Gemeinden in gewissen Bereichen die Möglichkeit zur Ersatzbauleitpla-
nung, d. h. sie können über den Erlaß einer örtlichen Bauvorschrift Wirkun­
gen erzielen, für die sie sonst einen Bebauungsplan aufstellen müßten. 
Fraglich ist, ob dies im Hinblick auf Art. 72 Abs. 1 i. V. m. 74 Nr. 18 GG 
zulässig ist. 

Dies ist auch eine Bestätigung der Rechtsprechung des BayVGH, wonach bei der Er­
messensausübung für die Stellplatzablösung nach Art. 56 Abs. 1 BayBO die Verbesserung der 
städtebaulichen Qualität eines Gebietes berücksichtigt werden darf, siehe Urteil vom 
10.12.1985, BayVBl. 1987, S. 85 ff. 

1 3 6 Siehe oben A I 2 a bb. 



4. Örtliche Bauvorschriften ermöglichen die Verwirklichung von Festset­
zungen in Bebauungsplänen, indem sie angenommene Hindernisse aus dem 
Nebeneinander von Bauordnungs- und Bauplanungsrecht beseitigen. 

II. Die Abgrenzung zwischen Bauordnungs- und 
Bauplanungsrecht 

1. Allgemeines zur Kompetenzabgrenzung im Baurecht 

a) Kompetenzaufteilung im Baurecht und Schutz der Länderzuständigkeiten 

Nach dem System der Art. 70 ff. GG ist dem Bund die Gesetzgebungs­
kompetenz für bestimmte "Angelegenheiten" oder "Gebiete" übertragen. Im 
übrigen obliegt die Gesetzgebung den Ländern (Art. 70 Abs. 1 GG). Die 
Zuweisung einer bestimmten Angelegenheit führt vor allem dann zu Ab­
grenzungsschwierigkeiten, wenn ein nach natürlichem Verständnis einheit­
licher Bereich aufgeteilt und somit kompetenzrechtlich durchschnitten wird. 
Die bauliche Nutzung von Grundstücken ist zumindest ein soziologisch ein­
heitlicher Tatbestand137. Zwar hat sich die in den fünfziger Jahren geführte 
Diskussion darüber, ob das Baurecht auch juristisch eine eigenständige und 
einheitliche Materie und deshalb eine Kodifikation sinnvoll ist138, durch die 
Rechtsentwicklung zunächst erledigt. Eine getrennte Normierung von Bau­
ordnungs- und Bauplanungsrecht mußte nach dem Baurechtsgutachten des 
BVerfG 1 3 9 stattfinden. Schwierigkeiten ergeben sich jedoch nach wie vor. Sie 
bestehen heute vor allem in einem Punkt, der für das Verhältnis von ört­
lichen Bauvorschriften zum Bauplanungsrecht von besonderer Bedeutung 
ist, daß nämlich das Städtebaurecht die Berücksichtigung von Belangen vor­
schreibt, die bei sondergesetzlicher Normierung als Ländersache angesehen 
werden. Als Beispiele wurden bereits die Ortsbildgestaltung und der Denk­
malschutz genannt. 

Diese Verschränkungen des Städtebaurechts mit sondergesetzlichen 
Materien, deren Regelung den Ländern obliegt, haben nun zu Versuchen 
verleitet, eine strikte Grenzziehung zwischen diesen Materien zu unterlas-

1 5 1 Werner, DVB1.1952, S. 264. 
1 3 8 Verneinend etwa Werner, DVB1. 1952, S. 264; bejahend Westermann, BBauBl. 1952, S. 

140 ff. 
1 3 9 Vom 16.06.1954, E 3, 407 ff. Siehe dazu ausführlich unten A II 2 a. 



sen. So findet sich etwa die Feststellung, eine "scharfe Grenzziehung" zwi­
schen den Bereichen Denkmalschutzrecht und Städtebaurecht sei nicht 
mehr möglich 1 4 0. Statt einer Grenzlinie bestehe eine Grenzzone aus Über­
schneidungen und Überdeckungen von bundes- und landesrechtlichen Vor­
schriften141. Zu einer gewissen Aufweichung einer strikten kompetenzrecht­
lichen Aufteilung der gesetzgeberischen Zuständigkeiten kommt es auch, 
wenn etwa in bezug auf den Schutz des Ortsbildes von einer "gemeinsamen 
Verantwortung" von Bundes- und Landesgesetzgeber gesprochen wird142. 

Solchen Tendenzen ist entgegenzutreten. Dies gilt zunächst für die An­
nahme der Unmöglichkeit einer scharfen Grenzziehung. Gerade im Bereich 
der städtebaulichen Planung, bei der eine Vielzahl von Belangen zu berück­
sichtigen ist (siehe § 1 Abs. 5 S. 2 BauGB), bedarf es einer exakten Abgren­
zung der Bundeszuständigkeit. Andernfalls besteht die Gefahr des Hinein-
wucherns der Bundeszuständigkeit für das Bodenrecht (Art. 74 Nr. 18 GG) 
in Bereiche, für die sich der Bund auf keinen Kompetenztitel berufen kann. 
Desweiteren zeigen die oben dargestellten Auslegungsprobleme im Bereich 
des einfachen Rechts, wie sehr es auf eine genaue Trennung von Bundes­
und Landesrecht ankommt. Nur eine exakte Interpretation der verfassungs­
rechtlichen Kompetenzabgrenzung ermöglicht die Auslegung des einfachen 
Rechts. 

Auch beim Begriff der "gemeinsamen Verantwortung" ist Vorsicht gebo­
ten. Grundsätzlich fordert eine Kompetenzaufteilung nach Sachbereichen, 
wie sie das GG in den Art. 70 ff. vornimmt, eine getrennte und damit allei­
nige Verantwortung des jeweiligen Gesetzgebers für seinen Bereich. Die 
Art. 70 ff. GG mit der Normierung der Zuständigkeit der Länder bei feh­
lendem Kompetenztitel des Bundes bezwecken den Schutz der Gesetz­
gebung und damit letztlich der Staatlichkeit der Länder. Es handelt sich um 
eine zumindest grundsätzliche Entscheidung gegen eine gemischte und da­
mit auch häufig verwischte Verantwortlichkeit. Die strikte Einhaltung der 
Kompetenzordnung der Art. 70 ff. GG ist schließlich auch die Grundvoraus­
setzung dafür, dem vielfach beklagten Verlust an Aufgaben für die Länder 1 4 3 

1 Stich, ZfBR 1983, S. 61 (63). Ähnlich Watzke, ZfBR 1981, S. 10, wonach die Grenzzie­
hung "problematisch" sei. 

141 
Stich, in: Neues Städtebaurecht, S. 117. 

1 4 2 Henke, S. 103. 
1 4 3 Zum fortschreitenden Aufgabenverlust siehe Wiechert, ZRP 1985, S. 239 m. w. N.; 

Pestalozza, NJW 1981, S. 2084. Zum Funktionsverlust der Landesparlamente Hufen, BayVBl. 
1987, S. 515 m. w. N.; Kisker, NJW 1977, S. 1316; Eicher, S. 76 f. 



und der damit verbundenen Erosion ihrer Eigenständigkeit144 Einhalt zu ge­
bieten. Im übrigen sind auch aus rechtsstaatlichen und demokratischen Er­
wägungen Kompetenzüberschneidungen und Doppelzuständigkeiten zu 
vermeiden, denn sie führen zu Rechtsunsicherheiten und Verwischung der 
parlamentarischen Verantwortlichkeit145. 

b) Die Bedeutung der Eigentumsgarantie für die Kompetenzaufteilung im Baurecht 

Neben diesen allgemeinen Überlegungen für die Frage der Lösung von 
Problemen bei der Kompetenzaufteilung zwischen dem Bund und den Län­
dern spielt speziell für das Baurecht die Eigentumsgarantie des GG als pri­
mär einschlägige grundrechtliche Gewährleistung eine besondere Rolle. Ge­
rade Art. 14 GG verlangt eine strikte Einhaltung der Kompetenzordnung 
und eine intensive Suche nach praktikablen Abgrenzungsmaßstäben. Das 
folgt daraus, daß gerade der Grundrechtsträger Grundeigentümer sich in 
einer spezifischen Gefährdungslage im Hinblick auf übermäßige Beschrän­
kungen seines Eigentums befindet. Diese spezifische Gefährdungslage er­
gibt sich aus folgenden Überlegungen: Die Schrankenbestimmung des Ei­
gentums nach Art. 14 Abs. 1 S. 2, Abs. 2 GG verlangt eine Abwägung zwi­
schen der Wertentscheidung des GG zugunsten des Privateigentums und 
den Anforderungen einer sozialgerechten Eigentumsordnung146. Dabei wird 
vor allem dem Grundeigentum eine gesteigerte Sozialpflichtigkeit zugewie­
sen, die sich aus der Unentbehrlichkeit und Unvermehrbarkeit von Grund 
und Boden ergibt147. Die gesteigerte Sozialpflichtigkeit umschreibt vor allem 
der Begriff "Situationsgebundenheit"148. Dieser erweiterte Spielraum zu-
lasten des Grundeigentümers wird nicht nur vom förmlichen Landes- oder 
Bundesgesetzgeber ausgeschöpft, sondern auch von der Verwaltung, die 
über Satzungen wie etwa den Bebauungsplan oder durch Rechtsverordnun­
gen Inhalts- und Schrankenbestimmungen für das Eigentum vornehmen149. 
Ohne eindeutige Kriterien dafür, welcher Gesetzgeber die Verwaltung in 

So Soell, Festschrift für Forsthoff, S. 398. 
145 Brohm, DÖV 1983, S. 525. 
146 Kimminich, Art. 14 GG, Rn. 98; Papier, in: Maunz / Herzog / Dürig / Scholz, Art. 14, 

Rn. 254; Wendt, S. 306 ff. 
147 Wendt, Eigentum, S. 384. 
148 Wendt, Eigentum, S. 389. 
149 Hoppe, DVBI. 1964, S. 167; Rengeling, AöR 105 (1980), S. 434, mit Hinweisen auf die 

Rechtsprechung des BVerfG; Conrad, BayVBl. 1970, S. 390. 



welchem Bereich aus welchen Gründen wozu ermächtigen darf, entsteht die 
Möglichkeit, daß verschiedene Gesetzgeber die Verwaltung zu gleichen oder 
ähnlichen inhalts- und schrankenziehenden Maßnahmen ermächtigen, dabei 
aber unterschiedliche Eingriffsvoraussetzungen vorsehen. Ein Beispiel ist 
die Möglichkeit der "Ersatzbauleitplanung" durch örtliche Bauvorschriften, 
also die Tatsache, daß die Gemeinden Normierungen, für die sie sonst einen 
Bebauungsplan aufstellen müßten, auch mit dem einfacheren Weg des Er­
lasses einer Satzung über eine örtliche Bauvorschrift erreichen können 1 5 0. 
Der Eigentümer muß dann eine Maßnahme gegen sich gelten lassen, ob­
wohl ein anderer Gesetzgeber eigentlich zu seinen Gunsten weitergehende 
formelle oder materielle Voraussetzungen vorgesehen hatte. 

Weiterhin besteht bei einer unklaren Kompetenzlage die Möglichkeit, 
daß Bundes- und Landesgesetzgeber die Verwaltung zu unterschiedlichen 
Maßnahmen ermächtigen und bei jeder dieser Maßnahmen derselbe Aspekt 
zulasten des Eigentümers berücksichtigt wird, es also zu einer Multiplizie­
rung desselben öffentlichen Interesses zulasten des Grundstückseigentümers 
kommt. Wer etwa in einer historischen Altstadt ein Gebäude besitzt, muß 
kumulativ mit denkmalschutzrechtlichen Beschränkungen, einer örtlichen 
Bauvorschrift in Form einer Schutzvorschrift und einer Stadterhaltungs­
satzung rechnen. Jede Maßnahme für sich mag eine zulässige Eigentums­
bindung sein, nicht hingegen in jedem Fall ihre Kumulierung. Die Forde­
rung, daß beispielsweise beim Erlaß einer Satzung berücksichtigt wird, was 
dem Eigentümer nach anderen Rechtsvorschriften auferlegt wurde, dürfte 
sich auch nicht immer effektiv durchsetzen lassen. Ohne Klarheit darüber, 
welcher Gesetzgeber für die Geltendmachung welches öffentlichen Belangs 
gegenüber dem Grundeigentum zuständig ist, droht damit eine Art "Salami­
taktik" zulasten des Grundeigentümers, d. h., daß die Verwaltung mit unter­
schiedlichen Maßnahmen unter Umständen unterschiedlicher Verwaltungs­
träger das Grundeigentum beschränkt, obwohl nur eine Beschränkung einer 
angemessenen Abwägung entsprechen würde 1 5 1. Gerade für das Grund­
eigentum stimmt die Feststellung, daß Sozialbindungen die Tendenz haben, 
sich fortlaufend zu vermehren152, und zwar nicht unbedingt immer in hin­
reichend kontrollierter und abgestimmter Weise. 

Siehe dazu das Beispiel der Erweiterung von Abstandsflächen und des Ausschlusses der 
Herstellung von Stellplätzen und Garagen, oben A I 2 c und A I d bb. 

1 5 1 Leisner, HbStR, Band IV, S. 1083 Rn. 153, spricht von "Sozialbindungskumulation". 
l52Maunz, DÖV 1975, S. 1. 



Man wird deshalb verlangen müssen, daß solche Vermehrungen nur un­
ter strikter Wahrung der Kompetenzordnung und nicht aus Gründen ge­
schehen, die bereits an anderer Stelle zu einer Sozialbindung geführt ha­
ben153. Das BVerfG hat im "Bad-Dürkheimer-Gondelbahnfair betont, die 
Verwaltung dürfe bei einer Enteignung nach Art. 14 Abs. 3 S. 2 GG nur das 
Enteignungsgesetz anwenden, daß der nach der Kompetenzordnung zu­
ständige Gesetzgeber erlassen habe154. Für die Bestimmung der Sozial­
bindung, die zwar nicht final auf einen teilweisen oder völligen Rechtsentzug 
gerichtet ist, dafür aber in der Regel auch nicht mit der Wohltat eines 
Geldausgleichs verbunden ist, muß dies in noch verstärktem Maße gelten. 

Als Ergebnis bleibt festzuhalten, daß Art. 14 GG noch einmal verstärkt 
das verlangt, was sich aus den Art. 70 ff. GG im Grundsatz auch schon er­
gibt, daß nämlich eine genaue Kompetenzabgrenzung nötig ist und möglich 
sein muß. Solche Klarheit ist vor allem für die Frage erforderlich, welcher 
Gesetzgeber die Verwaltung zu welchen inhalts- und schrankenziehenden 
Eigentumsregelungen ermächtigen darf. 

2, Das Rechtsgutachten des BVerfG 

a) Wesentliche Aussagen und Wirkungen des Gutachtens 

Am Anfang fast jeder Erläuterung zur Zweiteilung des Baurechts in Bau­
planungs- und Bauordnungsrecht und den damit verbundenen kompetenz­
rechtlichen Fragen steht das Rechtsgutachten des BVerfG vom 16. Juni 
1954155. Hierbei soll es sich um die Grundlage und den Ausgangspunkt jeder 
Prüfung handeln, ob eine baurechtliche Teilmaterie dem Bauordnungs- oder 
dem Bauplanungsrecht zuzuordnen sei156. Die im vorliegenden Zusammen­
hang wesentlichen Aussagen des BVerfG lassen sich wie folgt zusammen­
fassen: Das BVerfG lehnte es zunächst ab, aus einer Gesamtschau der in 
Art. 74 Nr. 18 GG enthaltenen Kompetenztitel dem Bund eine Kompetenz 

1 5 3 Auch Bartlsperger, DVB1. 1981, S. 288, spricht sich dagegen aus, das Übermaß an 
Dynamisierung und Labilität Urbanen Grundeigentums weiter zu erhöhen. 

1 5 4 BVerfG, Urteil vom 10.03.1981, E 56, 249 (262). 
1 5 5 E 3, 407 ff. Vgl. etwa Gaentzsch, Berliner Kommentar, § 1 Rn. 5; Krebsbach, HbKWP 

Band 3, S. 549; Steinberg, Baurecht, S. 266; Krebs, Baurecht, S. 382; Ley, Baurecht, S. 380 
Rn. 10. 

1 5 6 Geizer, Rn. 2. Siehe auch Steiner, Verkehrsplanung, S. 41. 



für das gesamte Baurecht zuzugestehen157. So betreffe der Titel "Wohnungs­
wesen" schon vom Wortlaut her nur Wohnzwecken dienende Gebäude 1 5 8. 
Auch dem Argument, daß sich aus der Kompetenz "Siedlungswesen" eine 
Bundeskompetenz für den Bereich der Baugestaltung ergebe159, folgte das 
BVerfG nicht. Zwar sei die Baugestaltungsverordnung vom 10.11.1936160 

aufgrund des § 1 des Gesetzes über das Siedlungswesen161 erlassen worden. 
Die Praxis der nationalsozialistischen Regierung im Hinblick auf die Ausle­
gung von Verordnungsermächtigungen sei jedoch unmaßgeblich162. "Sied­
lungswesen" umfaßt nach Auffassung des Gerichts nur die Begründung 
neuer Wohnstätten in Verbindung mit der Zuteilung von Grund und Boden 
zu landwirtschaftlicher oder gärtnerischer Nutzung163. 

Zur entscheidenden Größe für die Bestimmung der Kompetenz für das 
Baurecht wurde damit der Kompetenztitel "Bodenrecht". Das BVerfG legte 
den Begriff dahingehend aus, daß diese Kompetenz den Erlaß solcher Vor­
schriften erfasse, die den Grund und Boden unmittelbar zum Gegenstand 
haben, die also die rechtlichen Beziehungen des Menschen zum Grund und 
Boden regeln164. Insbesondere hebt das BVerfG die städtebauliche Planung 
hervor, die die "rechtliche Qualität des Bodens" bestimme165. Demgegenüber 
gehöre der Teil des Baupolizeirechts, der übrig bleibe, wenn man das Pla­
nungsrecht herausnehme, in die Kompetenz der Länder1 6 6. 

Die Wirkung dieses Gutachtens und der darin enthaltenen Formeln war 
einschneidend. Die Materien, von denen die Bundesregierung aufgrund des 
Gutachtens annahm, sie gehörten zur Kompetenz "Bodenrecht", wurden im 
Bundesbaugesetz geregelt167. Desweiteren wurde eine Musterbauordnungs­
kommission gebildet. In Abstimmung zum neuen Städtebaurecht sollte eine 

1 5 7 BVerfGE 3, 416. 
1 5 8 BVerfGE 3,416. 
1 5 9 So Büge / Zinkahn, S. 19. 
1 6 0 RGBl. I, S. 938. 
1 6 1 Vom 03.07.1934, RGBl. I, S. 568. 
1 6 2 BVerfGE 3,417. 
1 6 3 BVerfGE 3,417. 
1 6 4 BVerfGE 3, 424. Eine ausführliche Wiedergabe des Gutachtens findet sich bei Plate, 

S. 39 ff und Giese, AöR 80 (1955/56), S. 213 ff. 
1 6 5 BVerfGE 3,424. 
1 6 6 BVerfGE 3,432. 
1 6 7 Geizer, Rn. 7. 


